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Vorwort
Über fünf Jahre sind seit dem Erscheinen der zweiten Auflage schon verstrichen, so dass
nunmehr eine umfangreiche Überarbeitung und Aktualisierung dringend erforderlich ge-
worden ist. Viele Gesetzesänderungen, insbesondere die große Reform des Vormund-
schaftsrechts und die Verabschiedung der Brüssel-IIb-VO, waren ebenso einzuarbeiten wie
die seitherige Entwicklung in der Literatur. Daneben war eine sehr große Anzahl höchst- und
obergerichtlicher Entscheidungen zu berücksichtigen, welche die Praxis des Kindschafts-
rechts intensiv geprägt haben und auch weiter prägen werden.

Dabei war auch die schwierige Grundentscheidung zu treffen, wie mit dem großen Reform-
stau im Bereich des Kindschaftsrechts umzugehen ist. Immer wieder wurden wichtige Pro-
jekte vom Gesetzgeber aufgeschoben und scheiterten schließlich Ende des Jahre 2024
auf Grund des Auseinanderbrechens der Regierungskoalition. Wann und in welcher Form
weitere Reformen im Kindschaftsrecht umgesetzt werden, ist noch nicht sicher vorherzu-
sehen. Verlag und Herausgeber haben sich daher – auch vor dem Hintergrund des seit Er-
scheinen der Vorauflage verstrichenen Zeitraums – dazu entschlossen, die 3. Auflage
gleichwohl schon vorzulegen. Der Bearbeitungsstand dieser Auflage ist daher die Geset-
zeslage im Juni 2025. Vereinzelt wurde an den entsprechenden Stellen auf anstehende
Reformprojekte hingewiesen.

Gegenüber der Vorauflage kam es – neben einzelnen inhaltlichen Verschiebungen – an eini-
gen Stellen zu einem Bearbeiterwechsel. So sind Werner Dürbeck, Klaus-Jürgen Grün und
Katrin Lack aus dem Autorenteam ausgeschieden, denen Verlag und Herausgeber für Ihre
Mitarbeit an der Vorauflage sehr danken. Dafür konnten Jörg Bussian, Thomas Kischkel,
Pascal Langer und Kerstin Wierse, allesamt durch eine Vielzahl von Veröffentlichungen aus-
gewiesene Experten des Familienrechts und zugleich aus der richterlichen Praxis, hinzu-
gewonnen werden.

Der Dank des Herausgebers gilt an dieser Stelle dem Verlag, hier insbesondere Jennifer
Wegener-Carapezza und Jana Neeser für die hervorragende Zusammenarbeit und Unter-
stützung, sowie dem hochkompetenten und sehr zuverlässigen Autorenteam. Letzterem
gebührt auch großer Dank dafür, dass es sich ausnahmslos geduldig und verständig dem
fachlichen Diskurs mit mir gestellt hat, wenngleich es in der Natur der Sache liegt, dass
Herausgeber und Autoren auch hiernach nicht immer dieselbe Auffassung vertreten. Wie
für die Erstauflage gilt, dass zu einzelnen Themen unterschiedliche Rechtsauffassungen
auch unter den Autoren selbst vertreten werden. Es wurde jedoch versucht, entsprechende
Stellen durch Querverweise kenntlich zu machen.

Für Anregungen und konstruktive Kritik sind Verlag, Herausgeber und Autoren auch weiter-
hin dankbar.

Prof. Dr. Stefan Heilmann

Frankfurt am Main, im August 2025
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§ 159 FamFG

§ 159 FamFG
Persönliche Anhörung des Kindes
(1) Das Gericht hat das Kind persönlich anzuhören und sich einen persönlichen Eindruck von
dem Kind zu verschaffen.

(2) 1Von der persönlichen Anhörung und der Verschaffung eines persönlichen Eindrucks nach
Absatz 1 kann das Gericht nur absehen, wenn

1. ein schwerwiegender Grund dafür vorliegt,

2. das Kind offensichtlich nicht in der Lage ist, seine Neigungen und seinen Willen kundzu-
tun,

3. die Neigungen, Bindungen und der Wille des Kindes für die Entscheidung nicht von Be-
deutung sind und eine persönliche Anhörung auch nicht aus anderen Gründen angezeigt
ist oder

4. das Verfahren ausschließlich das Vermögen des Kindes betrifft und eine persönliche An-
hörung nach der Art der Angelegenheit nicht angezeigt ist.

2Satz 1 Nummer 3 ist in Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, die die Person des Kindes betreffen, nicht anzuwenden. 3Das Gericht hat sich in die-
sen Verfahren einen persönlichen Eindruck von dem Kind auch dann zu verschaffen, wenn
das Kind offensichtlich nicht in der Lage ist, seine Neigungen und seinen Willen kundzutun.

(3) 1Sieht das Gericht davon ab, das Kind persönlich anzuhören oder sich einen persönlichen
Eindruck von dem Kind zu verschaffen, ist dies in der Endentscheidung zu begründen. 2Unter-
bleibt eine Anhörung oder die Verschaffung eines persönlichen Eindrucks allein wegen Ge-
fahr im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuholen.

(4) 1Das Kind soll über den Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des Verfahrens in
einer geeigneten und seinem Alter entsprechenden Weise informiert werden, soweit nicht
Nachteile für seine Entwicklung, Erziehung oder Gesundheit zu befürchten sind. 2Ihm ist Ge-
legenheit zur Äußerung zu geben. 3Hat das Gericht dem Kind nach § 158 einen Verfahrens-
beistand bestellt, soll die persönliche Anhörung in dessen Anwesenheit stattfinden. 4Im Übri-
gen steht die Gestaltung der persönlichen Anhörung im Ermessen des Gerichts.

Weiterführende Literatur: Balloff, Kommunikation mit dem Kind und Anhörung des Kindes
im familiengerichtlichen Verfahren, FamRZ 2019, 938; Bublath/Kannegießer/Salzgeber,
Hinweise für das Gespräch mit dem Kind im familiengerichtlichen Verfahren, NZFam
2021, 477; Carl/Eschweiler, Kindesanhörung-Chancen und Risiken, NJW 2005, 1681; Carl/
Karle, Kindesanhörung und Fortbildung von Familienrichtern, NZFam 2014, 930; Delfos,
„Sag mir mal …“ – Gesprächsführung mit Kindern, 9. Aufl., Weinheim 2013; Hennemann,
Die Anhörung des Kindes in Kindschaftsverfahren, NZFam 2014, 871; Karle/Carl/Clauss,
Kindesanhörung aus psychologischer Sicht, NZFam 2014, 875; Kischkel, Die Reform der
Kindesanhörung nach § 159 FamFG – Auswirkungen auf die Praxis, FamRZ 2021, 1595;
Rohmann/Karle, Die Anhörung des Kindes aus kinderpsychologischer und kinderpsychiat-
rischer Sicht, ZKJ 2010, 434; Rohmann, Anhörung des Kindes und der Eltern sowie die Be-
kanntgabe der Entscheidung an das Kind als kommunikativer Prozess, FPR 2013, 464;
Schweppe/Bussian, Die Kindesanhörung aus familienrichterlicher Sicht, ZKJ 2012, 13.
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A. Allgemeines
I. Normzweck
Das Kind hat grundsätzlich ein Recht darauf, vor der gerichtlichen Entscheidung in Kind-
schaftssachen gehört zu werden. Für das Kind kann die Durchführung der Anhörung je-
doch ambivalent sein: Einerseits könnte dem Kind die Tragweite des gerichtlichen Verfah-
rens besonders bewusst werden und diese Erkenntnis das Kind belasten.1 Andererseits er-
hält das Kind aber Gelegenheit, die Person kennen zu lernen, die wichtige – seine Person
betreffende – Entscheidungen zu treffen hat, so dass es eine Entlastung bedeuten kann,
wenn es sich „in guten Händen“ weiß. Vor allem hat es aber die Gelegenheit, seinem eige-
nen Willen unmittelbaren Nachdruck zu verleihen. Eine Vernehmung des Kindes als Zeuge
findet in Kindschaftssachen nicht statt (vgl. § 163a FamFG). Fragen anderer Beteiligter sind
ihm nicht vorzulegen.2

Zudem dient die Anhörung der Verwirklichung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen
Gehörs und der Sachaufklärung, da sie dem Richter ermöglicht, das Kind und seine Le-
bensverhältnisse kennen zu lernen.3 Vor diesem Hintergrund sollte eine persönliche Anhö-
rung des Kindes vor dem ersuchten Richter eines anderen Gerichts in der Regel nicht erfol-
gen.4 Eine solche Anhörung im Wege der Rechtshilfe ist zwar nicht in Gänze ausgeschlos-
sen, sollte wegen der Bedeutung der persönlichen Anhörung aber nur ausnahmsweise
erfolgen.5

Auch sollte die Kindesanhörung in der Regel durch den erkennenden Richter erfolgen.
Gleichwohl kann nicht außer Betracht bleiben, dass die Kindesanhörung auch mit Blick auf
§ 163a FamFG keine Beweisaufnahme im Strengbeweisverfahren darstellt und der Grund-
satz der Unmittelbarkeit (vgl. § 355 ZPO) vor diesem Hintergrund keine Anwendung findet.
Es ist daher nach pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen, ob etwa bei einem Wechsel im rich-
terlichen Dezernat vor Abschluss des Verfahrens und nach bereits erfolgter Kindesanhö-
rung diese erneut durch den Dezernatsnachfolger geboten ist. Dies kann im Einzelfall zu
bejahen sein, zwingend ist dies aber nicht. Das Ergebnis der Kindesanhörung ist den Betei-
ligten durch Übermittlung des zu fertigenden Vermerks (hierzu unten Rn. 48) mit Gelegen-
heit zur Stellungnahme bekannt zu geben (vgl. auch § 37 Abs. 2 FamFG).
Mit Wirkung zum 1.7.2021 hat der Gesetzgeber die Regelung zur Kindesanhörung umfas-
send reformiert. Er bezweckt damit, die bestehende Pflicht zur persönlichen Anhörung
noch stärker zu betonen und zu erweitern.6 Eingeführt wurde eine grundsätzliche, altersun-
abhängige Pflicht zur persönlichen Kindesanhörung und Verschaffung eines persönlichen
Eindrucks. In Kinderschutzverfahren sind die Anforderungen besonders streng. Zugleich

1 Vgl. Lempp et al., S. 63 ff.
2 KG ZKJ 2014, 285
3 Hierzu auch KG a.a.O.
4 Im Ergebnis ebenso: Hennemann, NZFam 2014, 871
5 Vgl. hierzu BVerfG FamRZ 2020, 1579 sowie Prütting/Helms/Hammer, § 159 FamFG Rn. 13.
6 BT-Drs. 19/2307, S. 25 f.

1230 Heilmann

III. Gestaltung der Anhörung (Abs. 4) .......... 29
1. Grundsätze ....................................... 29
2. Anwesenheit von Personen .............. 35
3. Ort der Anhörung ............................. 40
4. Vorgehensweise des Gerichts .......... 42
5. Vermerk ........................................... 48

Leseprobe – Praxiskommentar Kindschaftsrecht



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

A. Allgemeines § 159 FamFG

führt der Gesetzgeber den Begriff des „Eindrucks“ wieder ein. Zwar spricht er nun nicht
mehr – wie vor dem Inkrafttreten des FamFG im Jahre 2009 noch in § 50b FGG a.F. – von
einem „unmittelbaren Eindruck“, sondern von einem „persönlichen Eindruck“. Gemeint ist
aber auch hier wieder eine „Anschauung“ des Kindes und seines Verhaltens.7 Zu weitge-
hend wäre es jedoch, vom Familienrichter eine Interaktionsbeobachtung zu erwarten, denn
diese sollte den hierfür besonders qualifizierten Fachkräften vorbehalten sein.8

Mit der Reform wurde die Vorschrift zugleich neu strukturiert und sieht nunmehr in Abs. 1
inbesondere die Altersunabhängigkeit vor, so dass die Unterscheidung zwischen Kinder
über und unter 14 Jahren weggefallen ist. Abs. 2 beinhaltet nun gebündelt die Vorausset-
zungen für ein Absehen von der Anhörung bzw. Verschaffung eines Eindrucks und Abs. 3
regelt unter anderem die Begründungpflicht und die Vorgehensweise in Eilfällen. Abs. 4 nor-
miert unverändert die Durchführung dieses Termins und findet dabei Unterstützung durch
die neu eingeführten Qualifikationsanforderungen für Familienrichter, denn § 23b Abs. 3
Satz 2 GVG erstreckt diese auch auf den Bereich der „Kommunikation mit Kindern“.
Das Erfordernis der persönlichen Anhörung des Kindes hat nicht im Umkehrschluss zur
Folge, dass die Äußerungen bzw. der Wille des Kindes für die Entscheidung des Familienge-
richts alleinentscheidungserheblich wären. Vielmehr ist der Wille des Kindes nur einer von
mehreren Gesichtspunkten im Rahmen der Prüfung des Kindeswohls (näher hierzu etwa
Keuter, § 1671 BGB Rn. 49, sowie Gottschalk, § 1684 BGB Rn. 32). So ist es beispielsweise
nicht zu beanstanden, wenn den Willensbekundungen eines sechs Jahre alten und in einem
gravierenden Loyalitätskonflikt befindlichen Kindes, das äußert, bei einem Elternteil wohnen
zu wollen, keine entscheidende Bedeutung beigemessen wird.9

Die persönliche Anhörung des Kindes ist ggf. mit Zwangsmitteln nach § 35 FamFG durch-
setzbar.10 Ob das Kind unter den Voraussetzungen des § 33 Abs. 3 Satz 3 FamFG, etwa
wenn es über 14 Jahre alt ist, polizeilich vorgeführt werden sollte, ist zweifelhaft11 Die Ter-
minsanberaumung ist als verfahrensleitende Zwischenverfügung jedenfalls unanfechtbar.

Näher zu Ordnungsmaßnahmen siehe Kischkel, §§ 33, 34 FamFG Rn. 2.
Unterbleibt die Anhörung, obwohl sie geboten ist, dann stellt dies einen schwerwiegenden
Verfahrensfehler dar. Dieser kann nur mit dem Rechtsmittel gegen die Endentscheidung
geltend gemacht werden. Die Anhörung sollte dann in der Regel im Beschwerdeverfahren
nachgeholt werden. Denn eine Zurückverweisung kommt alleine wegen dieses Verfahrens-
fehlers auch mit Blick auf das Beschleunigungsgebot des § 155 Abs. 1 FamFG häufig nicht
in Betracht.12

II. Anwendungsbereich
Die Norm ist in Kindschaftssachen anwendbar. Sie ist nicht nur in Verfahren vor dem Rich-
ter, sondern – was in der Praxis häufig nicht beachtet wird – auch in den Verfahren vor
dem Rechtspfleger zu berücksichtigen, soweit die Anwendungsvoraussetzungen (siehe
hierzu Rn. 12 f.) erfüllt sind.13

Verschiedentlich sind jedoch Sonderregelungen in kindschaftsrechtlichen Verfahren zu be-
achten: Im Verfahren betreffend die Namensänderung kann eine persönliche Anhörung des

7 Vgl. zu § 50b FGG bereits Baumeister u.a./Fehmel, Familiengerichtsbarkeit, S. 1618 und so nun auch
RegE, S. 67

8 So auch Sternal/Schäder, Rn. 9
9 BVerfG FamRZ 2015, 210

10 Vgl. OLG Celle FamRZ 2019, 1875; KG FamRZ 2019, 1702; a.A. Vorauflage
11 Hierzu Prütting/Helms/Hammer, § 159 FamFG Rn. 36
12 OLG Schleswig ZKJ 2013, 129; a.A. etwa OLG Düsseldorf FamRZ 2008, 1363 (vor Inkrafttreten von

§ 155 FamFG); ohne Auseinandersetzung mit § 155 Abs. 1 FamFG: OLG Brandenburg, Beschl. v.
29.8.2012 – 3 UF 77/12, juris

13 OLG Schleswig ZKJ 2013, 129
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Kindes – auch im Beschwerdeverfahren – bei Kindern unter 16 Jahren mit Blick auf § 2
Abs. 2 NamÄndG unterbleiben, da dieser den Vorschriften der §§ 159, 160 FamFG vor-
geht.14 Das familiengerichtliche Verfahren ist dem behördlichen Verfahren hier lediglich vor-
geschaltet und die Verwaltungsbehörde hat gemäß § 3 Abs. 2 NamÄndG ohnehin noch ein-
mal von Amts wegen die für ihre Entscheidung erheblichen Ermittlungen vorzunehmen und
in diesem Zusammenhang auch die Beteiligten zu hören. Daneben sieht § 3 Abs. 2 Satz 4
RelKEG eine Anhörung des Kindes vor, wenn es um die Bestimmung des religiösen Be-
kenntnisses geht und das Kind das 10. Lebensjahr vollendet hat. Schließlich enthält § 167
Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 319 FamFG für Verfahren betreffend die freiheitsentziehende Unter-
bringung eine Spezialregelung.
Im Verfahren der einstweiligen Anordnung ist § 159 FamFG grundsätzlich anwendbar
(§ 51 Abs. 2 Satz 1 FamFG). Bei besonderer Eilbedürftigkeit kann jedoch (zunächst) von der
persönlichen Anhörung des Kindes abzusehen und diese später nachzuholen sein (§ 159
Abs. 3 Satz 2 FamFG). Ggf. macht die Anhörung im Eilverfahren eine nochmalige Anhörung
im Hauptsacheverfahren entbehrlich (vgl. § 51 Abs. 3 Satz 2 FamFG). Dies kann in der Re-
gel nicht mehr gelten, wenn die Anhörung des Kindes im Eilverfahren vor mehr als sechs
Monaten erfolgt ist.
In einem Vollstreckungsverfahren (hierzu Cirullies, § 86 ff. FamFG) wird im Regelfall keine
erneute Anhörung des Kindes geboten sein, da eine Kindeswohlprüfung nicht mehr zu erfol-
gen hat.15

Unabhängig davon ist das Kind auch im Beschwerdeverfahren grundsätzlich (ggf. noch-
mals) anzuhören. Etwas anderes gilt, wenn die Anhörung des Kindes in der gebotenen
Weise im ersten Rechtszug vorgenommen wurde und von einer erneuten Vornahme keine
zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten sind (vgl. § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG). Dies kann der
Fall sein, wenn weder neue entscheidungserhebliche Tatsachen vorgetragen noch eine Än-
derung des rechtlichen Gesichtspunkts eingetreten sind und auch der Zeitablauf oder sons-
tige Gründe die nochmalige Anhörung nicht geboten erscheinen lassen.16 Dies kann auch
deswegen der Fall sein, weil etwa der Verfahrensbeistand die aktuelle Sichtweise des Kin-
des, die sich nicht von der erstinstanzlich festgestellten unterscheidet, in das Beschwerde-
verfahren eingebracht hat oder der Verfahrensbeistand sich mit Blick auf mehrfach erfolgte
Anhörungen und die Belastung des Kindes ausdrücklich gegen eine erneute Anhörung aus-
spricht.17 Eine nochmalige Anhörung durch das OLG ist – auch aus verfassungsrechtlichen
Gründen – dann nicht geboten, wenn der Willensbekundung des Kindes im Rahmen der zu
seinem Wohl vorzunehmenden Gesamtabwägung ohnehin nur begrenzte Bedeutung zu-
kommen kann.18

Eine nochmalige persönliche Anhörung des Kindes im Beschwerdeverfahren wird insbe-
sondere dann geboten sein, wenn seit der Anhörung erster Instanz ein erheblicher Zeitraum
vergangen ist, sich im Leben des Kindes seit der letzten Anhörung wesentliche Verände-
rungen ergeben haben, wie etwa ein Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts, die erstins-
tanzliche Anhörung nur unzureichend dokumentiert ist oder die Anhörung erster Instanz in
der Weise erfolgt ist, dass mehrere Geschwisterkinder gleichzeitig angehört worden sind.
Unbeschadet dessen sieht § 68 Abs. 5 FamFG seit dem 1.7.2021 für das Beschwerdever-
fahren nun eine Ausnahme von der Möglichkeit des Absehens einer erneuten persönlichen
Anhörung des Kindes in Hauptsacheverfahren vor, wenn die Beschwerde ein Verfahren be-

14 BGH FamRZ 2020, 585
15 So auch Hennemann, NZFam 2014, 871; Musielak/Borth/Grandel, § 92 FamFG Rn. 2; OLG Karlsruhe,

Beschl. v. 18.3.2015 – 18 WF 46/14, juris; a.A. MüKo-FamFG/Zimmermann, § 92 Rn. 2
16 Näher hierzu (sowie zur Verwertbarkeit der Kindesanhörung): OLG Hamm NZFam 2014, 647; siehe

auch BayObLG FamRZ 1985, 522; OLG Koblenz FamRZ 2001, 515
17 KG ZKJ 2019, 234 bzw. BGH, Beschl. v. 27.11.2019 – XII ZB 511/18, FamRZ 2020, 252
18 BVerfG, Beschl. v. 22.9.2014 – 1 BvR 2102/14, BeckRS 2014, 57439
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trifft, in welchem eine teilweise oder vollständige Entziehung der Personensorge nach
§ 1666 BGB, ein Umgangsausschluss oder eine Verbleibensanordnung in Betracht kommt
(§ 68 Abs. 5 FamFG). Hier sind de lege lata insbesondere die persönlichen Anhörungen
des Kindes und der Eltern im Beschwerdeverfahren zu wiederholen, auch wenn dem OLG
umfassende Anhörungsvermerke des Amtsgerichts vorliegen und eine Erfolgsaussicht der
Beschwerde nach Prüfung durch den Senat nicht gegeben ist. Einzige Voraussetzung ist,
dass es sich um eine zulässige Beschwerde handelt und auch keine Gründe vorliegen, von
einer Anhörung des Kindes im Beschwerdeverfahren nach § 159 Abs. 2 FamFG abzuse-
hen.19

Da der Gesetzgeber nur in den Fällen eines zu gewärtigenden besonders grundrechtsinten-
siven Eingriffs die Entscheidung im Beschwerdeverfahren auf eine breitere Tatsachen-
grundlage stellen wollte, ist eine restriktive Auslegung dieser Norm teilweise geboten. Ins-
besondere werden von der Norm die Fälle eines (isolierten) Entzugs des Umgangsbestim-
mungsrechts nicht erfasst, obwohl dies dem Wortlaut nach unter § 68 Abs. 5 Nr. 1 FamFG
subsumiert werden kann.20

Jedenfalls sollte mit Blick auf die Umstände des Einzelfalls sorgfältig geprüft werden, ob
das Kind in der Rechtsmittelinstanz durch den Berichterstatter als beauftragten Richter
oder – wie die Rechtsprechung des BGH nahelegt21 – durch den gesamten Senat (drei Rich-
ter) angehört wird. Eine generelle Verpflichtung zur Anhörung des Kindes vor drei Richtern
ist jedenfalls auch der Rechtsprechung des BGH nicht zu entnehmen.

§ 68 Abs. 4 Satz 3 und 4 FamFG sehen daher nun vor, dass das Beschwerdegericht die per-
sönliche Anhörung eines Kindes und die Verschaffung eines persönlichen Eindrucks durch
Beschluss einem seiner Mitglieder als beauftragtem Richter übertragen kann, wenn es dies
aus Gründen des Kindeswohls für sachgerecht hält oder das Kind offensichtlich nicht in der
Lage ist, seine Neigungen und seinen Willen kundzutun. Bei der Frage, ob eine Übertragung
auf eine Richterperson aus Gründen des Kindeswohls sachgerecht ist, ist der Vorteil, den
die unmittelbare Wahrnehmung der kindlichen Äußerungen durch alle entscheidenden Be-
rufsrichter haben kann, „den durch die Anhörungssituation vor dem Kollegialorgan erhöhten
Belastungen und der sich daraus ableitenden Gefahr […], dass das Kind nicht in der Lage ist,
sich zu öffnen und zu dem Anhörungsgegenstand zu äußern“, gegenüberzustellen, wozu
auch eine wertende Betrachtung der Belastungen gehört, welchen das Kind unter Berück-
sichtigung seiner familiären Situation, seines Alters und des Sachverhalts, zu dem es ange-
hört werden soll, ausgesetzt ist.22

Unbeschadet dessen warnen Psychologen vor der Anhörung gerade jüngerer Kinder vor
dem Kollegialorgan.23 Denn das Kind könnte überfordert werden, wenn es mit mehreren
Richtern in Kommunikation treten soll.24 Es kommt noch hinzu, dass Sinn und Zweck der
persönlichen Anhörung des Kindes nicht nach einer anderen Betrachtung und damit nach
einer Abkehr von einer Kindeswohlzentrierung des Verfahrens verlangt. Denn die persönli-
che Anhörung des Kindes stellt keine förmliche Beweisaufnahme dar, so dass der – zu-
dem zivilprozessuale – Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweiserhebung keine Anwen-
dung findet (siehe oben Rn. 3). Die Notwendigkeit einer etwaigen Mehrfachanhörung des
Kindes wegen eines zwischenzeitlichen Berichterstatterwechsels wird ohnehin mit über-
zeugenden Erwägungen verneint.25

19 Vgl. nur BVerfG FamRZ 2023, 946
20 Hierzu OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.5.2022, 1 UF 31/22, juris
21 Vgl. BGH ZKJ 2010, 327 ff.
22 BT-Drs. 19/23707, S. 51
23 Siehe nur Rohmann/Karle, ZKJ 2010, 434
24 Ausführlich hierzu Rohmann, ZKJ 2010, 434 ff.; vgl. Baumeister u.a./Fehmel, Familiengerichtsbarkeit,

1623; Eschweiler/Carl, NJW 2005, 1681 ff.; siehe auch BGH FamRZ 1985, 169
25 So OLG Hamm FamRZ 2014, 1789
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Nach alledem sollte im Einzelfall eine sorgfältige Abwägung vorgenommen werden, ob die
Anhörung vor dem Senat in voller Besetzung oder durch den beauftragen Richter erfolgt.
Weder sollte generalisierend nach der einen noch nach der anderen Weise vorgegangen
werden. Es liegt nahe, jüngere Kinder bis zum Ende der Grundschule oder etwa auf Grund
Missbrauchsgeschehens oder Hochkonflikthaftigkeit sehr belastete Kinder in der Regel
durch den beauftragten Richter anzuhören und ältere Kinder über 14 Jahre eher durch den
Senat insgesamt.26

Die Anhörung durch den beauftragten Richter ist jedenfalls bei der Entscheidung des Se-
nats nur in ihrem objektiven Ertrag und als persönlicher Eindruck des als beauftragter Rich-
ter tätigen Berichterstatters verwertbar.27 Dieser hat einen ausführlichen Vermerk zu ferti-
gen (hierzu unten Rn. 48). Keinen Verfahrensverstoß stellt es nach alledem dar, wenn es
nach der Kindesanhörung zu einem Besetzungswechsel im Senat kommt und ein neues
Senatsmitglied, das an der Anhörung nicht teilgenommen hat (aber auf einen ausführlichen
Vermerk zurückgreifen kann), an der Entscheidung mitwirkt.

B. Inhalt der Norm
I. Voraussetzungen (Abs. 1 )
Das Kind ist stets zu hören. Dabei kommt es nicht mehr, wie nach altem Recht, darauf an,
dass das Kind das 14. Lebensjahr vollendet hat, denn es besteht nunmehr eine vom Alter
des Kindes unabhängige Pflicht des Familiengerichts, das Kind persönlich anzuhören und
sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Hat das Verfahren ausschließlich die Ver-
mögenssorge zum Gegenstand, kann das Gericht von einer persönlichen Anhörung abse-
hen, wenn eine solche nach der Art der Angelegenheit nicht angezeigt ist (vgl. § 159 Abs. 2
Satz 1 Nr. 4 FamFG).

II. Absehen von der persönlichen Anhörung (Abs. 2, 3)
Das Gericht kann aus schwerwiegenden Gründen von der Anhörung absehen (vgl. § 159
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FamFG). § 34 Abs. 3 Satz 1 FamFG, wonach das Verfahren auch ohne
persönliche Anhörung beendet werden kann, wenn ein Beteiligter zu einem Termin nicht er-
scheint, findet keine Anwendung und wird von der Regel in Abs. 2 verdrängt. Auch ein Ein-
vernehmen der Eltern oder der Wunsch eines Elternteils, von der persönlichen Anhörung
des Kindes abzusehen, machen diese nicht entbehrlich, wenn das Gericht noch eine Ent-
scheidung zu treffen hat.28 Dies gilt auch in den Fällen des gerichtlich gebilligten Ver-
gleichs i.S.v. § 156 Abs. 2 FamFG, da das Gericht hier eine Kindeswohlprüfung vorzuneh-
men hat.

Schwerwiegende Gründe, zu denen ggf. konkrete tatsächliche Feststellungen zu treffen
und in der Endentscheidung darzulegen sind, liegen vor, wenn das Kind durch die Anhö-
rung psychisch geschädigt werden könnte oder in sonstiger Weise eine Beeinträchtigung
seines Gesundheitszustandes zu besorgen ist.29 Damit muss es sich um triftige, das Kin-
deswohl nachhaltig berührende Gründe handeln.30 Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die
Anhörung des Kindes zu einer erheblichen Beeinträchtigung seiner körperlichen oder seeli-
schen Gesundheit führen könnte.31 Regelmäßig mit einer persönlichen Anhörung (auch)

26 So auch Witt, FamRZ 2021, 1510, 1516
27 Vgl. BGH ZKJ 2010, 327 ff.; gebilligt von BVerfG, Beschl. v. 25.4.2015 – 1 BvR 3326/14; siehe auch OLG

Karlsruhe ZKJ 2017, 114
28 Hierzu nur Hennemann, NZFam 2014, 871, 874 m.w.N.
29 Vgl. BGH FamRZ 2019, 115 sowie NJW-RR 1986, 1130; hierzu etwa OLG Stuttgart FamRZ 2013, 1318
30 BayObLG FamRZ 1988, 871
31 BGH FamRZ 2019, 115
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einhergehende Belastungen des Kindes erreichen diese Schwelle nicht.32 Nach Ansicht des
BGH muss insoweit eine Abwägung zwischen den Kindesinteressen und der Pflicht zur
Sachverhaltsaufklärung vorgenommen werden, wobei auch zu berücksichtigen sei, inwie-
weit Letzterer auch durch die Stellungnahmen anderer Beteiligter, etwa des Jugendamtes
oder des Verfahrensbeistandes, Genüge getan werde.33 Dabei ist jedoch auch einzubezie-
hen, dass die Kindesanhörung gerade auch der Gewährung rechtlichen Gehörs und damit
auch der Wahrung der Subjektstellung des Kindes im Verfahren dient. Es ist daher zweifel-
haft, ob aus schwerwiegenden Gründen deshalb von einer erstinstanzlichen persönlichen
Anhörung des Kindes abgesehen werden sollte, weil sich das Kind wegen des von einem
Elternteil ausgehenden Drucks in einem schweren Loyalitätskonflikt befindet.34 Zumal die
mit der persönlichen Anhörung einhergehenden Entlastungseffekte (siehe Rn. 1) ebenfalls
nicht außer Betracht bleiben sollten.

Damit hat das Kind insbesondere dann ein Recht darauf, gehört zu werden, wenn seine Nei-
gungen, Bindungen und sein Wille für die Entscheidung von Bedeutung sind. Dies wird in
Kindschaftssachen in der Regel der Fall sein, zumal die Verfahren betreffend die Vermö-
genssorge in Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 bereits Berücksichtigung gefunden haben. Insbesondere
wenn es um die Frage der Aufrechterhaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge geht, wird
eine Anhörung des Kindes regelmäßig vorzunehmen sein, weil das Gericht im Rahmen der
Kindeswohlprüfung auch zu beantworten hat, ob die Gefahr besteht, dass Konflikte der El-
tern auf dem Rücken des Kindes ausgetragen werden.35 Es kann hieran aber fehlen, wenn
es um primär rechtliche Fragestellungen, wie etwa sich aus dem Gesetz ergebende Vertre-
tungshindernisse und die Notwendigkeit einer Ergänzungspflegerbestellung, oder um tat-
sächliche Problemfelder auf Elternebene in Umgangssachen, wie berufliche Verhinderun-
gen etc., geht. Nach alledem ist es folgerichtig, wenn das Gesetz in Abs. 2 Nr. 2 etwa bei
Sorgerechtsstreitigkeiten i.S.v. § 1671 BGB oder in Umgangssachen ein Absehen von der
persönlichen Anhörung und der Verschaffung eines persönlichen Eindrucks dann erlaubt,
wenn das Kind offensichtlich nicht in der Lage ist, seine Neigungen und seinen Willen kund-
zutun. Dies betrifft – wie auch nach der bisherigen Rechtslage – vor allem Säuglinge und
Kleinkinder unter drei Jahren, denn erst ab einem Alter von drei Jahren sind Kinder in der
Lage, ihre Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle und Ängste zu äußern oder durch ihr Verhalten
auszudrücken.36

Jedoch darf das Gericht in Verfahren des Kinderschutzes (§§ 1666, 1666a BGB) in den Fäl-
len des Abs. 2 Nr. 2 und 3 nicht von der persönlichen Anhörung bzw. von der Verschaffung
eines persönlichen Eindrucks absehen (vgl. § 159 Abs. 2 Satz 2 und 3 FamFG), wobei Abän-
derungs- und Überprüfungsverfahren (§§ 1696 BGB, 166 FamFG) hiervon nach dem Wort-
laut sowie Sinn und Zweck der Regelung nicht erfasst sind. Nach Ansicht des Gesetzgebers
trägt die weite Anhörungspflicht in Kinderschutzverfahren dem Gebot der umfassenden
Amtsermittlung und der Subjektstellung des Kindes Rechnung. Durch den persönlichen
Eindruck könnten sich für das Gericht etwa bei einem Säugling oder Kleinkind Anhalts-
punkte für eine Verwahrlosung, Entwicklungsverzögerungen oder Verängstigung des Kin-
des ergeben und entsprechende Angaben im Verfahren besser beurteilt werden.37

Offensichtlich hat der Gesetzgeber hier schon den nach § 23b Abs. 3 Satz 2 GVG qualifizier-
ten Richter vor Auge. Regelmäßig werden entsprechende Mitteilungen schon im Bericht

32 OLG Schleswig ZKJ 2019, 187
33 BGH, a.a.O. mit krit. Anm. Köhler; siehe auch BGH FamRZ 2020, 252
34 BGH, a.a.O.; zustimmend: Götsche, jurisPR-FamR 9/2019 Anm. 3; Giers, FamRB 2019, 12; a.A. Köhler,

FamRZ 2019, 118; zur Bedeutung der Kindesanhörung bei Loyalitätskonflikten siehe auch HB VB/Iva-
nits, 4. Aufl., Rn. 1246 ff.

35 BGH FamRZ 2016, 1439
36 Vgl. Prütting/Helms/Hammer, § 159 Rn. 20 m.w.Nachw.
37 BT-Drs, 19/23707, S. 58
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des Jugendamtes, der Stellungnahme des Verfahrensbeistandes und ggf. auch über einen
Sachverständigen dem Gericht vermittelt worden sein. Es erscheint sehr zweifelhaft, dass
das Gericht auf Grund weitergehender Sachkunde hier einen zusätzlichen Erkenntnisge-
winn haben wird.

Aus einem Umkehrschluss ergibt sich mit Blick auf Abs. 3 Satz 2, dass eine Anhörung auch
bei Gefahr im Verzug (vorerst) unterbleiben kann, doch ist sie dann unverzüglich nachzuho-
len, wenn nicht ein anderer Grund vorliegt, der nach einem Absehen von der Kindesanhö-
rung verlangt. Eine Gefahr im Verzug in diesem Sinne liegt insbesondere dann vor, wenn
durch die mit der Anhörung verbundenen Verzögerung der Entscheidung des Familienge-
richts ein erheblicher Nachteil einhergehen würde, wie es etwa bei einem unaufschiebbaren
medizinischen Eingriff oder einer zu gewärtigenden Verbringung des Kindes ins Ausland
der Fall sein kann.38

Befindet sich das Kind im Ausland, sollte der Versuch einer persönlichen Anhörung grund-
sätzlich unternommen werden, da der Auslandsaufenthalt nicht per se einen schwerwie-
genden Grund darstellt, der ein Absehen von der persönlichen Anhörung zu rechtfertigen
vermag. Bleibt jedoch eine Ladung erfolglos oder kann diese nicht zugestellt werden, dann
wird ein Absehen von der persönlichen Anhörung in der Regel gerechtfertigt sein. Ohnehin
wird das Familiengericht in diesen Fällen häufig Anlass haben, seine (fortbestehende) inter-
nationale Zuständigkeit zu prüfen.

Hierzu Schweppe, Auslandsbezüge, Kapitel 1, Vorbem. Rn. 17 ff.

Ordnet das Gericht die Anhörung des Kindes (gleichwohl) an, dann ist diese Zwischenent-
scheidung nicht anfechtbar, sondern kann nur mit der Hauptsacheentscheidung überprüft
werden, weshalb das Absehen von der persönlichen Anhörung zu begründen ist (vgl. nun
auch Abs. 3 Satz 1).39

Werden aufgrund der Weigerung hingegen durch einen gerichtlichen Beschluss Zwangs-
mittel verhängt, kann eine Überprüfung dieses Beschlusses durch das OLG herbeigeführt
werden.

III. Gestaltung der Anhörung (Abs. 4)

1. Grundsätze
Im Hinblick auf die äußeren Umstände und die Gestaltung der Anhörung ist das Gericht
frei (vgl. § 159 Abs. 4 Satz 4 FamFG). „Anhörung“ ist im vorliegenden Zusammenhang der
notwendige persönliche Kontakt des zuständigen Richters mit dem Kind. Welche der vor-
handenen verfahrensmäßigen Möglichkeiten der Richter für diese äußerst schwierige Auf-
gabe wählt, ob er das „Kind einmal oder mehrmals, Geschwister einzeln oder zusammen,
im Gericht oder in der vertrauten familiären Umgebung, in An- oder Abwesenheit der Eltern
und deren Prozessbevollmächtigten persönlich anhört und (…) einen Psychologen als Sach-
verständigen hinzuzieht“, muss ihm überlassen bleiben.40

Im Rahmen der Verschaffung eines persönlichen Eindrucks bedarf es der expliziten Wahr-
nehmung des Kindes als eigenständige Persönlichkeit durch das Gericht, was auch damit
einhergeht, dass das Kind zumindest kurz in seinem Verhalten beobachtet wird, um so
auch Rückschlüsse auf seine Befindlichkeit ziehen zu können.41 Unbeschadet dessen er-
wartet der Gesetzgeber, dass durch den Familienrichter – unabhängig von der Arbeit des

38 Vgl. Prütting/Helms/Hammer, § 159 Rn. 17
39 OLG Frankfurt, Beschl. v. 6.7.2016 – 5 WF 167/16, juris; OLG Brandenburg ZKJ 2016, 142; OLG Celle

FamRZ 2013, 1681; vgl. auch OLG Stuttgart FamRZ 2013, 1318
40 Vgl. BVerfGE 55, 171, 182
41 OLG Frankfurt ZKJ 2023, 65
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Jugendamtes im Rahmen des § 8a SGB VIII und der Stellungnahme des Verfahrensbeistan-
des – Anhaltspunkte für Verletzungen, Verwahrlosung oder Entwicklungsverzögerungen
nicht übersehen werden.42 Dies kann jedoch nicht bedeuten, dass das Kind über eine bloße
äußerliche Inaugenscheinnahme hinaus körperlich untersucht wird.43 Würden sich für das
Gericht entsprechende Anhaltspunkte ergeben, die eine genauere Untersuchung des Kin-
des erforderlich machen würden, dann wird regelmäßig Anlass für die Einholung eines
rechtsmedizinischen Gutachtens bestehen.

Mit dem Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in den Zivil- und
Fachgerichtsbarkeiten (in Kraft seit dem 19.7.2024) hat der Gesetzgeber durch die Ände-
rung von § 34 FamFG nun auch klargestellt, dass die gesetzlich in § 159 FamFG vorge-
schriebene persönliche Anhörung nicht per Bild- und Tonübertragung erfolgen darf.44

Zu den Besonderheiten bei Auslandsbezug siehe Schweppe, Kommentierung zu Brüssel
IIb-VO, Internationale Übereinkommen, EGBGB und IntFamRVG.

In welchem Stadium des Verfahrens das Kind persönlich anzuhören ist, liegt ebenfalls im
Ermessen des Gerichts. In der Regel sollte das Kind aber nicht zeitgleich zu dem Termin
geladen werden, an dem auch die Eltern persönlich angehört werden, denn es besteht die
Gefahr, dass sich deren Nervosität und Anspannung auf das Kind überträgt und damit das
häufig ohnehin in einem Loyalitätskonflikt befindliche Kind noch zusätzlich belastet wird.
Es kommt noch hinzu, dass dem Kind unnötige und unübersehbare Wartezeiten auferlegt
werden. Ob das Kind an einem der Tage vor oder nach der persönlichen Anhörung der El-
tern geladen wird, ist von den Umständen des Einzelfalls abhängig. Ein über 14 Jahre altes
Kind wird jedenfalls in der Regel zeitlich immer vor den Eltern persönlich anzuhören sein,
damit das Ergebnis seiner Anhörung bei dem Termin mit den Eltern Berücksichtigung fin-
den kann.

Ein einmal anberaumter Termin zur Kindesanhörung kann unter Wahrung des Vorrang- und
Beschleunigungsgebotes i.S.v. § 155 Abs. 1 FamFG verlegt werden. In der Regel wird das
Gericht hier flexibel sein, da der Termin ohnehin außerhalb der allgemeinen Sitzungstage
anberaumt wird.

Unabhängig davon kann und sollte ein Beteiligter, insbesondere der Verfahrensbeistand,
durch schriftliche oder mündliche Anregungen an das Gericht versuchen, auf die nähere
Ausgestaltung der Anhörung, insbesondere im Hinblick auf die Beteiligung weiterer Perso-
nen, den Ort der Anhörung sowie deren inhaltliche Gestaltung, durch begründete Anregun-
gen an das Gericht Einfluss zu nehmen.45

2. Anwesenheit von Personen
In aller Regel ist die Anhörung in Abwesenheit der Eltern und ihrer Verfahrensbevollmäch-
tigten vorzunehmen.46 Durch die Abwesenheit der Eltern wird der häufig durch die Ausei-
nandersetzung zwischen den Eltern besonders angespannten seelischen Verfassung des
Kindes Rechnung getragen.47 Auch würde die Unbefangenheit des Kindes in der Regel bei
Anwesenheit der (streitenden) Eltern und ihrer Anwälte leiden.48 Die bloße Anwesenheit der
Eltern könnte das Kind daher psychisch beeinflussen und damit den vom Kind in der Anhö-
rung geäußerten Willen in Frage stellen. Nach alledem ist es auch verfassungsrechtlich

42 BT-Drs. 19/23707, S. 58
43 So zutreffend Kischkel, FamRZ 2021, 1595, 1597
44 Hierzu Frank, Die Neuregelung der Videoverhandlung in Familiensachen, FamRZ 2024, 1593ff.
45 Vgl. Zitelmann, S. 195
46 Siehe hierzu BVerfG ZKJ 2019, 361 m. Anm. Dürbeck; vgl. auch BGH NJW 1987, 1024; vgl. auch

Baumeister u.a./Fehmel, Familiengerichtsbarkeit, 1618 f.
47 Vgl. BVerfGE 55, 171, 182
48 Vgl. Baumeister u.a./Fehmel, Familiengerichtsbarkeit, 1619
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nicht geboten, den Eltern oder ihren Bevollmächtigten die Anwesenheit bei der Kindesanhö-
rung zu gestatten.49

Insoweit sind auch die Ergebnisse von „Interaktionsbeobachtungen“ durch den Richter, die
er anlässlich der Begleitung des Kindes durch einen Elternteil oder bei zufälligen Begegnun-
gen eines Elternteils mit dem Kind auf dem Gerichtsflur, sehr behutsam in die Entschei-
dungsfindung einzubeziehen. Regelmäßig werden solche Beobachtungen nur mit entspre-
chender Fachkunde, die in aller Regel nur Psychologen haben, bewertet werden können. In
Ausnahmefällen kann es unbeschadet dessen angeraten sein, zur persönlichen Anhörung
des Kindes einen Sachverständigen hinzuzuziehen.50

Hingegen ist die Anwesenheit des Verfahrensbeistands grundsätzlich geboten (vgl. § 159
Abs. 4 Satz 3 FamFG).51 Bei seiner Abwesenheit wäre regelmäßig die Wahrnehmung der
Kindesinteressen durch den Verfahrensbeistand, insbesondere wenn das Kind noch jung
ist, nicht mehr gewährleistet.52 Es könnte zudem die Chance ungenutzt bleiben, sich seitens
des Gerichts der Hilfe des Verfahrensbeistands zu bedienen, wenn es darum geht, das vom
Kind zum Ausdruck Gebrachte zu verstehen, auf dieser Grundlage präzisere Fragen an das
Kind zu richten und so den Erkenntnisgewinn zu steigern.53 Schließlich kann die Begleitung
durch den Verfahrensbeistand dazu beitragen, „Unbehagen, Selbstzweifel oder auch
Schuldgefühle (,Habe ich was Falsches gesagt?‘) des Kindes zu vermindern.“54

Die Anwesenheit des Verfahrensbeistands bei der Kindesanhörung ist jedoch dann nicht
opportun, wenn das Kind ansonsten seine Wünsche nicht mehr „ungefiltert“ ausdrücken
kann,55 oder es die alleinige Anhörung wünscht. Nur so bleibt dem Kind die Möglichkeit er-
öffnet, dem Richter persönliche Mitteilungen zu machen und sich insbesondere auch kri-
tisch zu seiner Interessenvertretung bzw. deren Stellungnahmen zu äußern.56 Da das Ge-
richt dem Verfahrensbeistand die Anwesenheit gestatten „soll“, kann es vor dem Hinter-
grund dieser Erwägungen ausnahmsweise auch gerechtfertigt sein, das Kind ohne Beisein
des Verfahrensbeistands anzuhören. Dies gilt insbesondere, wenn konkrete Gründe dafür
sprechen, dass die Sachaufklärung durch die Anwesenheit des Verfahrensbeistands beein-
trächtigt wird.57 Auch kann das Gericht das Kind alleine persönlich anhören, wenn der Ver-
fahrensbeistand auf seine Anwesenheit verzichtet, denn dieser ist zur Teilnahme nicht ver-
pflichtet.58 Jedenfalls erfolgt die persönliche Anhörung des Kindes i.S.v. § 159 FamFG
durch den Richter, dem auch die Gesprächsführung obliegt.

Nur von Fall zu Fall lässt sich entscheiden, ob das Gericht das Kind alleine oder mit seinen
Geschwistern anhört. Auf Grund der häufig bestehenden wechselseitigen Dynamiken unter
den Geschwisterkindern und der Gefahr, dass nicht jedes Kind in seiner Subjektstellung in
der gebotenen Weise gehört wird, sollte regelhaft jedes Kind allein und ohne Anwesenheit
des Geschwisterkindes angehört werden. Es könnten jedoch im Einzelfall die Vorteile einer
Geschwisteranhörung einerseits und der Einzelanhörung andererseits gegebenenfalls dann
besser fruchtbar zu machen sein, wenn die Geschwister zunächst zusammen angehört
werden und anschließend den Kindern Gelegenheit gegeben wird, ihre unterschiedlichen
Perspektiven auch einzeln deutlich werden zu lassen.59 Hierüber wird der Richter nach

49 BVerfG ZKJ 2019, 361
50 BVerfG NJW 1981, 217; Staudinger/Dürbeck, § 1684 BGB Rn. 433
51 Siehe auch BGH FamRZ 2010, 1060
52 OLG Bremen FamRZ 2000, 1298
53 Vgl. Hohmann-Dennhardt, ZfJ 2001, 77 ff.
54 Zitelmann, S. 200
55 Vgl. Hohmann-Dennhardt, a.a.O.
56 Vgl. Zitelmann, S. 199
57 Vgl. BGH FamRZ 2010, 1060
58 BVerfG FamRZ 2020, 1579 sowie OLG Naumburg, Beschl. v. 18.10.2011 – 8 UF 204/11, juris
59 Vgl. Lempp et al., S. 107

1238 Heilmann

Leseprobe – Praxiskommentar Kindschaftsrecht



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

B. Inhalt der Norm § 159 FamFG

pflichtgemäßem Ermessen zu befinden haben, wobei es auch hier sinnvoll sein wird, den
Beteiligten und insbesondere dem Verfahrensbeistand zur Gestaltung der Kindesanhörung
vorab rechtliches Gehör zu gewähren.

3. Ort der Anhörung
Neben der Frage, welche Personen bei der Anhörung des Kindes anwesend sind, ist die Ent-
scheidung über den Anhörungsort von Bedeutung. Auch in dieser schwierigen Frage ent-
scheidet das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen. So kann es ausnahmsweise gebo-
ten sein, das Kind in der vertrauten Umgebung (z.B. im Elternhaus, am Wohnsitz der Pflege-
familie oder im Heim) – und nicht im Gericht – anzuhören, wenn dies die Belastungen für
das Kind mindert.60 Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die auch nur mittelbare Anwe-
senheit von Bezugspersonen (etwa eines Elternteils) in der Regel Einfluss auf das kindliche
Verhalten und seine Äußerungen haben wird.61 Jedoch ist eine Anhörung im Gericht in den
Fällen angezeigt, in denen das Kind sich in seiner gewohnten Umgebung durch den ihm
fremden Menschen bedroht und verunsichert fühlt.62 Aus diesem Grund wird bei jüngeren
Kindern die Anhörung in einem geeigneten Kinderspielzimmer im Gericht bzw. bei älteren
Kindern die Anhörung im Dienstzimmer des Richters häufig der häuslichen Anhörung vor-
zuziehen sein.63 Eine persönliche Anhörung des Kindes in Robe und/oder im Sitzungssaal
kommt regelmäßig nicht in Betracht.

Eine persönliche Anhörung des Kindes sollte in der Regel nicht in der Schule oder im Kin-
dergarten durchgeführt werden.64 Zum einen sollte dieser für das Kind häufig wichtige
Rückzugsraum nicht in den Konflikt einbezogen werden, zum anderen wird damit auch dem
Umfeld des Kindes die Durchführung eines familiengerichtlichen Verfahrens erst bekannt,
was zu einer Belastung für alle Beteiligten führen kann.

4. Vorgehensweise des Gerichts
Maßgeblich für die Gestaltung der Anhörung ist dessen gesetzliche Intention. Das Gesetz
unterscheidet hier zwischen der persönlichen Anhörung und der (von dieser umfassten)
Verschaffung eines persönlichen Eindrucks. Letztgenanntes ist es, worauf es sich etwa bei
Säuglingen reduziert und das in Kinderschutzfällen auch dann geboten ist, wenn in anderen
Verfahren gänzlich von der Kindesanhörung abgesehen werden könnte (hierzu oben
Rn. 25). Für die Gestaltung der persönlichen Anhörung sieht das Gesetz in § 159 Abs. 4
Satz 1 und 2 FamFG im Übrigen vor, dass das Gericht das Kind grundsätzlich in geeigneter
Weise über den Gegenstand, Ablauf und den möglichen Ausgang des Verfahrens unter-
richtet und ihm Gelegenheit zur Äußerung gibt.65 Der konkrete Inhalt sowie der Umfang der
Unterrichtung hängen auch davon ab, ob und inwieweit hierdurch Nachteile für das Kindes-
wohl, insbesondere unter Berücksichtigung der Entwicklung, der Erziehung oder der Ge-
sundheit des Kindes, zu befürchten sind (vgl. § 159 Abs. 4 Satz 1 HS 2 FamFG). Dies hat der
Richter nach pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen und entsprechend vorzugehen. Das
Kind hingegen in Verfahren betreffend den Umgang mit seinem biologischen Vater bei ent-
sprechender Reife, wie der BGH meint,66 im Rahmen der richterlichen Anhörung über seine
Abstammung zu unterrichten, sollte hingegen dringend vermieden werden. Die Beteiligten,
insbesondere der Verfahrensbeistand, können und sollten jedenfalls vor einem Anhörungs-
termin Hinweise und Anregungen zu dessen Gestaltung geben. Denn die Anhörung muss

60 Vgl. Zitelmann, S. 195
61 Balloff, FamRZ 2019, 938, 941
62 Vgl. Lempp et al., S. 197
63 Vgl. Fehmel, in Baumeister u.a., Familiengerichtsbarkeit, 1620
64 So auch Hennemann, NZFam 2014, 871, 872
65 Hierzu auch Lempp et al., S. 107; Fehmel, in: Baumeister u.a., Familiengerichtsbarkeit, 1616 f.
66 BGH ZKJ 2017, 21
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durch den Richter jederzeit kindgerecht durchgeführt und dabei auch den jeweiligen Eigen-
heiten des Kindes sowie seinem persönlichen einzelfallbezogenen Hintergrund Rechnung
getragen werden.67

Die „Technik“ der Anhörung richtet sich dabei in erster Linie nach dem Alter des Kindes
und seinem Entwicklungsstand.68

Letztlich hängen jedoch
„das Ergebnis und der Erfolg einer persönlichen Anhörung des Kindes durch das Gericht
(…) entscheidend davon ab, in welchem Maße der Richter die Fähigkeit zur Einfühlung in
die besondere psychologische Situation des Kindes besitzt und ob es ihm gelingt, mit
dem Kind ins Gespräch zu kommen“.69

Geboten ist dabei eine nicht bedrängende und einfühlsame Gesprächsführung, insbeson-
dere wenn die Beziehungen zu den anderen Verfahrensbeteiligten abgeklärt werden bzw.
kritische Themen zur Sprache kommen, sowie eine Akzeptanz gegenüber dem grundsätzli-
chen Unvermögen des Kindes, sich zu entscheiden oder seine Wünsche zu äußern.70 Dabei
muss sich der Richter auch stetig der besonderen Belastungssituation bewusst sein, in der
sich das Kind befindet.71 Verweigert sich ein Kind der persönlichen Anhörung durch den
Richter, so ist dies zu akzeptieren und ein entsprechender Vermerk zu fertigen, wenn sich
an dieser Haltung auch bei einfühlsamer Vorgehensweise nichts ändert.

Die Gesprächsführung obliegt dem Richter und nicht dem in der Regel anwesenden Verfah-
rensbeistand. Der Richter kann nach seinem Ermessen und unter Berücksichtigung der
konkreten Situation im Einzelfall entscheiden, ob er Fragen des Verfahrensbeistands zu-
lässt. Eine eigenständige Intervention des Verfahrensbeistands in die Gesprächsführung
des Richters mit dem Kind sollte in der Regel unterbleiben.

Die Dauer der persönlichen Anhörung des Kindes hängt von den Umständen des Einzel-
falls und insbesondere vom Alter des Kindes ab. Während die Anhörung eines kleineren Kin-
des häufig kürzer als 15 bis 30 Minuten andauern wird, dürfte für ein älteres Kind auch bis
zu einer Stunde einzuplanen sein.

Übersicht: Kommunikative Entwicklung bei Kindern

• Vorschulkinder:
– „Sprache als Mittel der Vorstellung und Vergegenwärtigung (Repräsentationsme-

dium) kennen Kinder mit etwa vier Jahren. Sie besitzen dann auch schon einen
gewissen Wortschatz. Einfache Bezeichnungen beherrschen sie, und Nomen-
oder Dingwörter können sie durch relationale oder propositionale Zusätze ergän-
zen“.72

– Das Kind kann ein Ereignis besser räumlich als zeitlich einordnen.73

– Im Mittelpunkt steht die Gewinnung eines unmittelbaren Eindrucks, insbeson-
dere auch von den nonverbalen Mitteilungen.

• Kinder im Alter zwischen ca. 7 und ca. 10 Jahren:
– Kinder lernen in diesem Alter, kausal zu denken und konkrete Vorstellungen zu

entwickeln
→ es können konkretere Fragen gestellt werden („Stelle Dir vor …“).

67 Vgl. Fehmel, a.a.O.
68 Näher hierzu Balloff, FamRZ 2019, 938 ff.; Karle/Carl/Clauss, NZFam 2014, 875 ff.
69 Vgl. BVerfGE 55, 171, 182 f.
70 Vgl. Zitelmann, S. 193
71 Hierzu Lempp et al., S. 63 ff.
72 Rohmann, FPR 2013, 464
73 Siehe nur Delfos, S. 53
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• Kinder ab einem Alter von ca. 10 bis 11 Jahren:
– kognitive Reife lässt in der Regel offen formulierte Fragen zu
– Keine Antwortalternativen (suggestiv) vorgeben!
– Schweigen „aushalten“

Allgemein zu Kommunikationstechniken: Wegener, Anhang zu § 160 FamFG.

(Zur kommunikativen Entwicklung bei Kindern nur: Delfos, S. 41 ff.; Carl/Eschweiler, NJW
2005, 1681; Rohmann, FPR 2013, 464.)

5. Vermerk
Über das Ergebnis der persönlichen Anhörung ist ein Vermerk zu fertigen (§ 28 Abs. 4
FamFG).74 Diesem Vermerk kommt volle Beweiskraft hinsichtlich der Richtigkeit der in ihm
festgehaltenen Umstände und Vorgänge zu.75 Eine Videoaufzeichnung der Kindesanhörung
ist unzulässig.76

Zu dem Ergebnis der persönlichen Anhörung ist den Beteiligten rechtliches Gehör zu ge-
währen (vgl. auch § 37 Abs. 2 FamFG). Die bloße Wiedergabe des Ergebnisses der persönli-
chen Anhörung in den Gründen der verfahrensabschließenden Endentscheidung genügt
daher nicht den sich aus Art. 103 Abs. 1 GG ergebenden verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen.77

Der Vermerk soll auch Feststellungen zum Ergebnis der Verschaffung eines persönlichen
Eindrucks beinhalten, wobei es auch hierzu gehört, dass das Verhalten des Kindes im Ver-
merk geschildert wird.78 Wichtig ist insoweit, dass nicht nur das Verhalten des Kindes bei
der ersten Kontaktaufnahme (ging spontan mit, klammerte sich an die Begleitperson, ver-
steckte sich etc.) sowie die verbalen Äußerungen des Kindes protokolliert werden, sondern
auch Körperhaltung (selbstbewusst, in sich versunken, ausweichend etc.), Gesichtsaus-
druck (angespannt, weinerlich, verängstigt etc.) und Sprechweise (spontan, stockend, wi-
derwillig, monoton, emotional, einstudiert etc.) des Kindes, da diese für die Entscheidungs-
findung von großer Bedeutung sein können.79

Ergänzend ist zu beachten, dass im Ausnahmefall (teilweise) von einem Vermerk über die
Äußerungen des Kindes abgesehen werden kann, wenn dies aus erheblichen Gründen des
Kindeswohls gerechtfertigt ist.80 Dies kann beispielsweise dann angezeigt sein, wenn das
Kind ausdrücklich darum gebeten hat, seine Äußerungen den anderen Verfahrensbeteilig-
ten nicht unmittelbar zur Kenntnis zu bringen und es ohne eine entsprechende Zusicherung
nicht Stellung beziehen will. Um in dieser Situation jedoch dem Anspruch der übrigen Betei-
ligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) gerecht zu werden, darf das
Gericht auch mit Blick auf § 37 Abs. 2 FamFG diese Äußerungen jedenfalls nur dann zur
Grundlage seiner Entscheidung machen, wenn es die Angaben des Kindes durch seine ei-
gene Sachverhaltsaufklärung nachgeprüft und den anderen Verfahrensbeteiligten – z.B.
den Eltern – auf diesem Wege zugänglich gemacht hat.

74 Siehe BVerfG ZKJ 2019, 361 m. Anm. Dürbeck, sowie OLG Saarbrücken FamRZ 2018, 1001
75 OLG Koblenz ZKJ 2019, 181
76 OLG Koblenz, a.a.O.; siehe auch BVerfG a.a.O., sowie Schweppe/Bussian, ZKJ 2012, 13 ff.
77 So auch Hennemann, NZFam 2014, 871, 873; a.A. OLG Celle ZKJ 2013, 461 ff.
78 OLG Frankfurt ZKJ 2023, 65
79 Vgl. Lempp et al., S. 108
80 Weitergehend Prütting/Helms/Hammer, § 159 Rn. 49 (wenn anderenfalls das Kindeswohl „akut gefähr-

det“ wäre)

1241Heilmann

48

49

50

51

Leseprobe – Praxiskommentar Kindschaftsrecht



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

52

FamFG

Übersicht: Ablauf der Kindesanhörung81

Allgemein zur Terminsvorbereitung siehe Wegener, § 156 FamFG Rn. 91.

§ 160 FamFG
Anhörung der Eltern
(1) 1In Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, soll das Gericht die Eltern persönlich
anhören. 2In Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind die
Eltern persönlich anzuhören.

(2) 1In sonstigen Kindschaftssachen hat das Gericht die Eltern anzuhören. 2Dies gilt nicht für
einen Elternteil, dem die elterliche Sorge nicht zusteht, sofern von der Anhörung eine Aufklä-
rung nicht erwartet werden kann.

81 Näher hierzu Rohmann, FPR 2013, 468; Balloff, Kinder vor dem Familiengericht, 294 ff.; Delfos, S. 125 ff.
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(3) 1Von der Anhörung darf nur aus schwerwiegenden Gründen abgesehen werden.

(4) 1Unterbleibt die Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuho-
len.

Übersicht Rn.Rn.

A. Allgemeines ................................................. 1
I. Normzweck ............................................ 1
II. Anwendungsbereich .............................. 4

B. Inhalt der Norm ........................................... 6
I. Persönliche Anhörung ............................ 6

1. Begriff der persönlichen Anhörung ... 6
2. Ort und Rahmen ............................... 7
3. Wer hört an? .................................... 8
4. Wie wird angehört? .......................... 11
5. Vermerk ........................................... 13
6. Nichterscheinen des Beteiligten ....... 16
7. Wiederholung der Anhörung in zwei-

ter Instanz ........................................ 18

A. Allgemeines
I. Normzweck
Eltern sind in Kindschaftssachen grundsätzlich persönlich (Abs. 1) oder in sonstiger Weise
(Abs. 2) anzuhören. Die persönliche Anhörung ist im Allgemeinen Teil in § 34 FamFG näher
geregelt. Die im Besonderen Teil in § 160 FamFG getroffene Regelung ist jedoch vorrangig
zu prüfen. Das Recht auf Gewährung rechtlichen Gehörs gründet sich auf das Elternrecht
aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG. Daneben dient die Anhörung der Eltern auch der Sachverhalts-
aufklärung im Rahmen der Amtsermittlung (§ 26 FamFG),1 d.h. der Vervollständigung der
Tatsachen, der Überprüfung des Vorbringens auf Richtigkeit und der Gewinnung eines per-
sönlichen Eindrucks, um so ein besseres Verständnis für das Vorbringen der Eltern zu er-
möglichen.

Die Vorschrift sieht eine Abstufung nach Notwendigkeit der Anhörung und Art und Weise
der Anhörung vor, je nachdem welche Bedeutung das Verfahren für das Elternrecht hat und
je nachdem wie stark der mögliche Eingriff in das Elternrecht durch das Verfahren und das
mögliche Ergebnis des Verfahrens ist.

Die Anhörung der Eltern ist abzugrenzen von der – strengeren Anforderungen unterliegen-
den –2 Erörterung mit den Beteiligten i.S.v. § 32 Abs. 1 Satz 1 FamFG in den Terminen
nach §§ 155 Abs. 2, 157 FamFG bzw. für das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung nach § 57 Satz 2 i.V.m. §§ 51 Abs. 2, 54 Abs. 2 FamFG. Die Erörterung dient dem
Austausch von Informationen und Rechtsansichten, der Verhandlung hinsichtlich weiterer
Verfahrensschritte, der Motivation der Eltern, sich zu einigen (vgl. § 156 Abs. 1 FamFG)
und – im Falle des § 157 FamFG – der warnenden Verdeutlichung einer möglichen Gefähr-
dung des Kindes und einer Besprechung, wie und unter Inanspruchnahme welcher öffentli-

1 MüKo-FamFG/Schumann, § 160 Rn. 1; Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 2
2 KG FamRB 2018, 362
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cher Hilfen der Gefährdung entgegengewirkt werden kann3 (näher hierzu Cirullies, § 157
FamFG Rn. 2 bis 5).

II. Anwendungsbereich
Die Vorschrift gilt in allen Kindschaftssachen nach § 151 FamFG4 mit Ausnahme der Ver-
fahren zur Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge bei nicht verheirateten Eltern
gemäß § 155a FamFG (vgl. § 155a Abs. 3 Satz 1 FamFG: grundsätzlich schriftliche, keine
zwingende persönliche Anhörung der Eltern) und mit Ausnahme der Verfahren betreffend
die Genehmigung oder Anordnung einer freiheitsentziehenden Unterbringung des Kindes
nach § 151 Ziff. 6 u.7 FamFG (persönliche Anhörung nur der sorgeberechtigten Eltern).

Die Vorschrift gilt auch in Verfahren, in denen es lediglich um eine vorläufige Regelung geht
(vgl. § 51 Abs. 2 Satz 1 FamFG) sowie im Beschwerdeverfahren (zu den Ausnahmen siehe
unten Rn. 19). Sie gilt insbesondere auch in Verfahren, für die der Rechtspfleger zuständig
ist.5 Keine Anwendung findet sie grundsätzlich im Ordnungsmittelverfahren (str.).6

B. Inhalt der Norm
I. Persönliche Anhörung

1. Begriff der persönlichen Anhörung
Unter persönlicher Anhörung i.S.v. § 34 FamFG ist die unmittelbare mündliche Anhörung
des Beteiligten in Person durch den Richter zu verstehen..7 Der mündliche, unmittelbare
Kontakt soll es dem erkennenden Gericht ermöglichen, persönliche Eigenschaften und Ver-
haltensweisen des Elternteils wahrzunehmen, seine Ansichten und Vorstellungen zu erfah-
ren, ein besseres Verständnis für das Vorbringen des Elternteils zu erlangen8 und sich so
einen Gesamteindruck von dem Elternteil zu verschaffen. Der Elternteil selbst soll persön-
lich zu Wort kommen und sich nicht lediglich mittelbar durch seinen Verfahrensbevoll-
mächtigten äußern.9

Da die persönliche Anhörung somit einer möglichst umfassenden Sachverhaltsaufklärung
dienen und das Gericht sich einen persönlichen Eindruck von dem Betroffenen verschaffen
soll, kommt in der Regel – unbeschadet des Ausnahmetatbestandes in § 160 Abs. 3
FamFG – eine persönliche Anhörung per Bild- und Tonübertragung nicht in Betracht (vgl.
§ 34 Abs. 4 Satz 1 FamFG n.F., der nicht auf § 34 Abs. 1 Nr. 2 FamFG verweist; näher hierzu
Kischkel, § 34 FamFG Rn. 10).10 Auch eine telefonische oder schriftliche Anhörung, auch

3 MüKo-FamFG/Schumann, § 157 Rn. 7, 10 f.; Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 3
4 Z.B. OLG Karlsruhe, Beschl. v. 7.6.2024 – 18 WF 59/24, juris und Beschl. v. 10.7.2024 – 18 WF 69/24,

juris (beide zur Feststellung des Ruhens der elterlichen Sorge); OLG Frankfurt am Main, Beschl. v.
18.1.2024 – 6 UF 224/23 = ZKJ 2024, 261 m. Anm. Köhler (Verfahren betr. das Umgangsrecht eines
sozialen Vaters); OLG Brandenburg, Beschl. v. 9.5.2023 – 13 WF 6/23 (Namensänderungsantrag); OLG
Saarbrücken, Beschl. v. 5.5.2022 – 6 WF 54/22 = ZKJ 2022, 364 m. Anm. Köhler (Verfahren. betr. die
Ersetzung der Einwilligung gem. § 1618 Satz 4 BGB); OLG Koblenz, Beschl. v. 19.5.2020 – 9 UF 191/
20 = ZKJ 2021, 65 (Verfahren. betr. das Umgangsrecht von Großeltern)

5 OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 19.1.2023 – 6 UF 235/22, juris; OLG Frankfurt am Main, Beschl. v.
7.3.2023 – 3 WF 143/22, juris

6 Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 5; MüKo-FamFG/Schumann, § 160 Rn. 3
7 Sternal/Schäder, § 160 FamFG Rn. 6; Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 9; OLG Frankfurt am

Main, Beschl. v. 18.1.2024 – 6 UF 224/23 = ZKJ 2024, 261 m. Anm. Köhler
8 Sternal/Schäder, § 160 FamFG Rn. 6; Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 2
9 Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 3; OLG Koblenz, Beschl. v. 19.5.2020 – 9 UF 191/20 = ZKJ

2021, 65
10 Bt-Drs. 228/23, S. 75 f.
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per E-Mail oder mit Hilfe von Skype, kann den Anforderungen der persönlichen Anhörung
im Sinne dieser Vorschrift nicht genügen.11 Ist die mündliche Anhörung jedoch nicht oder
nicht in einem angemessenen zeitlichen Rahmen oder nur mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand möglich, so sollte jede Möglichkeit einer Anhörung des Beteiligten auf sonstige
Weise genutzt und die persönliche Anhörung unverzüglich nach Beseitigung des Hindernis-
ses nachgeholt werden (vgl. auch Abs. 4; hierzu unten Rn. 11).

2. Ort und Rahmen
Die Gestaltung der persönlichen Anhörung der Eltern liegt im pflichtgemäßen Ermessen
des Gerichts.12 Die persönliche Anhörung kann im Rahmen eines Termins vor dem erken-
nenden Gericht erfolgen, sie kann aber auch an einem anderen Ort erfolgen, wenn dies aus
Gründen, die in der Person des Anzuhörenden liegen, oder aus Praktikabilitätsgründen an-
gezeigt erscheint. Ist zu erwarten, dass das Gericht aus den örtlichen Gegebenheiten wei-
tere Erkenntnisse erlangt, so kann die Anhörung auch in der gewohnten Umgebung des Be-
teiligten erfolgen. Die Anhörung muss nicht zwingend in Anwesenheit der übrigen Beteilig-
ten erfolgen, die Eltern werden aber regelmäßig gemeinsam angehört. Hiervon kann gemäß
den §§ 33 Abs. 1 Satz 2 bzw. 157 Abs. 2 Satz 2 entsprechend FamFG eine Ausnahme ge-
macht werden.13 Insbesondere in Fällen häuslicher Gewalt oder bei Straftaten eines Eltern-
teils zum Nachteil des anderen kann mithin eine getrennte persönliche Anhörung geboten
sein. Dem Gebot rechtlichen Gehörs wird dann dadurch Rechnung getragen, dass den übri-
gen Beteiligten vor einer Entscheidung der Anhörungsvermerk nach § 28 Abs. 4 FamFG
übermittelt und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird (vgl. § 37 Abs. 2
FamFG).14

3. Wer hört an?
Die Anhörung erfolgt durch das funktionell zuständige Entscheidungsorgan, also durch den
Richter bzw. Rechtspfleger.

Ob und inwieweit der zur Entscheidung berufene Richter (oder Rechtspfleger) die Beteilig-
ten selbst persönlich anhören muss, ist umstritten. Teilweise wird vertreten, die persönli-
che Anhörung durch den Richter (oder Rechtspfleger) sei nicht zwingend; eine Anhörung
könne auch im Rahmen der Rechtshilfe durch den zuständigen ersuchten Richter vor Ort
erfolgen.15 Dies überzeugt jedoch nicht, denn § 160 FamFG enthält keine der Vorschrift des
§ 128 Abs. 3 FamFG (persönliche Anhörung der Ehegatten) entsprechende Regelung. Zu-
dem ist es für eine Entscheidung immer förderlich, sich einen eigenen, persönlichen Ein-
druck von den Betroffenen zu machen. Lediglich in Ausnahmefällen, z.B. dann, wenn einem
schwer kranken oder gebrechlichen Elternteil eine weite Anreise zum Gerichtsort nicht zu-
zumuten ist, kann die Anhörung durch den ersuchten Richter erwogen werden, allerdings
mit der Konsequenz, dass das erkennende Gericht seine Entscheidung dann nicht auf den
persönlichen Eindruck von dem Elternteil stützen kann.16

Das Beschwerdegericht entscheidet – außer in den Fällen des zum 1.7.2021 neu geschaf-
fenen § 68 Abs. 5 FamFG (näher hierzu Kischkel, § 68 FamFG Rn. 15) nach seinem Ermes-
sen, ob es ein Mitglied des Spruchkörpers mit der persönlichen Anhörung der Beteiligten
(beachte bzgl. der Anhörung des Kindes § 68 Abs. 4 Satz 2 FamFG) beauftragt oder ob die

11 Vgl. OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 18.1.2024 – 6 UF 224/23 = ZKJ 2024, 261 m. Anm. Köhler; a.A.
noch OLG Celle, Beschl. v. 12.8.2011 – 10 UF 118/111 = ZKJ 2011, 431

12 KG ZKJ 2017, 467 = FamRB 2018, 362 f.
13 MüKo-FamFG/Schumann, § 160 Rn. 13; Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 9
14 KG ZKJ 2017, 467 = FamRB 2018, 362 f. mit Anm. Stockmann
15 Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 10
16 Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 10
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Anhörung durch alle Mitglieder des Beschwerdegerichts erfolgt, was z.B. dann angezeigt
ist, wenn es in entscheidender Weise darauf ankommt, dass sich jedes Mitglied des
Spruchkörpers einen eigenen, seinerseits persönlichen Eindruck von dem Beteiligten ver-
schafft. Die Möglichkeit der Beauftragung eines Mitglieds des Spruchkörpers als beauf-
tragtem Richter mit der Anhörung eines Beteiligten durch Beschluss auf der Grundlage von
§ 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG besteht trotz der fehlenden Verweisung in Abs. 4 auf § 527 ZPO
auch in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit.17 Im Rahmen der gemäß § 68 Abs. 3
Satz 2 FamFG vorzunehmenden Ermessensentscheidung kann die Anhörung durch den
hiermit beauftragten Richter somit gegenüber einem gänzlichen Absehen von einer Anhö-
rung vorzugswürdig sein.18 Wird die Anhörung einem beauftragten Richter übertragen, so
darf das Beschwerdegericht seine Entscheidung nur auf dessen persönlichen Eindruck
stützen und die Anhörung im Übrigen in ihrem objektiven Ertrag verwerten.19 Die zu tref-
fende Ermessensentscheidung ist zu begründen. Es reicht aber aus, wenn die Begründung
aus den Gründen der Entscheidung hervorgeht.

4. Wie wird angehört?
Für die persönliche Anhörung sind unterschiedliche Vorgehensweisen denkbar. Zu Beginn
sollte immer eine offene, wenn möglich in die Zukunft gerichtete Eingangsfrage des Rich-
ters stehen, die es dem Beteiligten ermöglicht, seine Sichtweise und seine Vorstellungen,
wie es in der Zukunft weitergehen soll, mitzuteilen. Möglich ist auch eine einfache Aufforde-
rung seitens des Gerichts, zu erzählen, wie der Beteiligte die gegenwärtige Situation erlebt
und wie es – wenn es nach ihm ginge – weitergehen sollte. Es empfiehlt sich, den Beteilig-
ten zunächst berichten zu lassen, nach einiger Zeit zu unterbrechen und dem Beteiligten
dann das Gehörte noch einmal in eigenen Worten wiederzugeben, um sich anschließend
von diesem versichern zu lassen, dass man ihn richtig verstanden hat (Technik des Para-
phrasierens). Dies könnte der Zeitpunkt sein, in dem man mit dem Protokollieren der An-
hörung des Beteiligten beginnt, denn gerade die Wiedergabe des Gehörten kann auch direkt
in das Protokoll diktiert werden.

Näher zur Verhandlungsführung siehe Rn. 34 ff.

Im Falle von Beleidigungen und Beschimpfungen, sei es seitens des angehörten Elternteils,
sei es durch andere Beteiligte, sollte der Richter unterbrechen und zur Deeskalation an die
zu Beginn eines Termins aufzustellenden Regeln erinnern (hierzu Wegener, § 156 FamFG
Rn. 19). Etwas Anderes mag in den Grenzen des im Rahmen einer Gerichtsverhandlung
noch angemessenen Rahmens gelten, wenn die Möglichkeit eines Einvernehmens ausge-
schlossen erscheint und der Richter sich ein Bild machen möchte vom Grad der fehlenden
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Beteiligten untereinander.

5. Vermerk
Gemäß § 28 Abs. 4 FamFG, der auch im Beschwerdeverfahren Anwendung findet, hat das
Gericht über Termine (§ 32 FamFG) und persönliche Anhörungen (§ 34 FamFG) einen Ver-
merk zu fertigen, in den die wesentlichen Vorgänge des Termins und der persönlichen An-
hörung aufzunehmen sind, wenn diese sich nicht bereits aus dem Protokoll der Verhand-
lung entnehmen lassen.20 Im Falle eines Erörterungstermins nach § 157 BGB sind in den
Vermerk oder in das Protokoll auch die Maßnahmen aufzunehmen, die zur Abwendung der
Kindeswohlgefährdung erörtert worden sind. Durch das Protokoll oder den Vermerk soll
u.a. das Beschwerdegericht in die Lage versetzt werden, zu prüfen, ob eine hinreichende

17 vgl. Sternal/Sternal, § 68 FamFG Rn. 140 m.w.N.
18 Vgl. BGH v. 11.7.2018 – XII ZB 72/18 = FamRZ 2018, 1594
19 BGH v. 11.7.2018 – XII ZB 72/18 = FamRZ 2018, 1594; Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 11
20 Sternal/Schäder, § 160 FamFG Rn. 14

1246 Wegener

Leseprobe – Praxiskommentar Kindschaftsrecht



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

B. Inhalt der Norm § 160 FamFG

Grundlage für eine am Kindeswohl orientierte Entscheidung vorgelegen hatte und ob eine
erneute Anhörung in zweiter Instanz angezeigt ist.21

Unbeschadet der in § 28 Abs. 4 FamFG geregelten Anforderungen bestimmt das Gericht
den Inhalt des Vermerks nach seinem Ermessen. Die Ausübung des Ermessens erfolgt vor
allem mit Blick auf den Zweck der Anhörung. Insbesondere dann, wenn die zu treffende Ent-
scheidung anfechtbar ist, sollte der Vermerk so ausführlich sein, dass er für das Rechtsmit-
telgericht aussagekräftig ist.22Da es sich nicht um ein Protokoll im Sinne der zivilprozessua-
len Vorschriften handelt, sind die Vorschriften über die Berichtigung von Protokollen gemäß
§ 164 ZPO nicht entsprechend anwendbar. Ist einer der Beteiligten mit dem Inhalt eines
Vermerks nicht einverstanden, etwa weil er Auslassungen oder einzelne Formulierungen
beanstandet, so kann er seine Überlegungen schriftsätzlich zur Akte reichen, damit diese
Bestandteil der Gerichtsakte werden und damit bei der Entscheidung Berücksichtigung fin-
den (können).

Mit Blick auf § 37 Abs. 2 FamFG ist, wenn die Anhörung nicht in Anwesenheit aller Beteilig-
ten erfolgt ist, zwingend ein Aktenvermerk über die Anhörung zu fertigen, der den übrigen
Beteiligten vor einer Entscheidung zur Kenntnis- und ggf. Stellungnahme zu übermitteln
ist.23

6. Nichterscheinen des Beteiligten
Erscheint der Beteiligte zur persönlichen Anhörung trotz ordnungsgemäßer Ladung unent-
schuldigt nicht, so kann in der Regel von der Vorschrift des § 34 Abs. 3 Satz 1 FamFG, nach
dem das Verfahren ohne die Anhörung des Beteiligten beendet und der Beteiligte auf die
Folgen seines Ausbleibens hingewiesen wird, kein Gebrauch gemacht werden, da die per-
sönliche Anhörung der Eltern fast immer auch der Sachverhaltsaufklärung im Rahmen der
Amtsermittlungspflicht des Gerichts nach § 26 FamFG dient (vgl. auch § 33 Abs. 1 Satz 1
FamFG).24 Ein Hinweis auf § 34 Abs. 3 FamFG in der Ladung hat daher zu unterbleiben,
denn insoweit geht die Regelung des § 160 FamFG den Regelungen im Allgemeinen Teil
des FamFG vor. Anders verhält es sich mit dem Warnhinweis gemäß § 33 Abs. 4 FamFG
i.V.m. § 33 Abs. 3 FamFG. Das unentschuldigte Nichterscheinen kann dann, wenn der Betei-
ligte in der Ladung auf diese Folgen seines Ausbleibens hingewiesen worden war,25 mit der
Verhängung eines Ordnungsgeldes sanktioniert werden,26 und bei wiederholtem unent-
schuldigtem Ausbleiben des Elternteils kann auch die Vorführung des Elternteils angeord-
net werden (§ 33 Abs. 3 Satz 3 FamFG), z.B. um die Anhörung des Elternteils in Anwesen-
heit eines Sachverständigen zu ermöglichen.27 Soll die Anhörung ausschließlich der Wah-
rung der Rechte des Beteiligten dienen, können keine Ordnungsmittel verhängt werden.28

Ordnungsmittel kommen auch in Betracht, wenn mit den Eltern in einem Termin nach § 157
FamFG die Möglichkeiten der Begegnung der Gefahr für das Kindeswohl und die Folgen der
Nichtannahme von Hilfen erörtert werden sollen und das Gericht aus diesem Grunde das
persönliche Erscheinen des Beteiligten angeordnet hatte (§§ 33 Abs. 3, 157 Abs. 1, 2 Satz 1
FamFG).

Näher hierzu Cirullies, § 157 FamFG Rn. 4.

21 Sternal/Schäder, § 160 FamFG Rn. 1
22 KG, Beschl. v. 20.12.2016 – 25 UF 23/16 = FamRZ 2017, 1854
23 PK Familienverfahrensrecht/Meysen/Ernst, § 34 FamFG Rn. 5
24 OLG Braunschweig, Beschl. v. 21.3.2024 – 1 WF 28/24 = FamRZ 2024, 960; OLG Schleswig, Beschl. v.

25.2.2013 – 10 WF 204/12 = ZKJ 2013, 261
25 OLG Brauschweig, Beschl. v. 21.3.2024 – 1 WF 28/24 = FamRZ 2024, 960
26 OLG Bamberg, Beschl. v. 29.12.2021 – 7 UF 175/21 = ZKJ 2022, 104 m. Anm. Köhler
27 MüKo-FamFG/Schumann, § 160 Rn. 12
28 Bt-Drs. 16/6308, 192
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Das bloße Nichterscheinen eines ordnungsgemäß geladenen Beteiligten stellt in der Regel
jedenfalls keinen schwerwiegenden Grund i.S.v. § 160 Abs. 3 FamFG dar; vielmehr ist zu-
erst zu versuchen, das persönliche Erscheinen durch die Verhängung von Ordnungsmitteln
oder Vorführung durchzusetzen.29 Von der persönlichen Anhörung kann aber in eng be-
grenzten Ausnahmefällen abgesehen werden, z.B., wenn ein Elternteil keinerlei Interesse an
dem Verfahren zeigt und die persönliche Anhörung auch nicht aus Gründen der Amtser-
mittlung geboten ist.

7. Wiederholung der Anhörung in zweiter Instanz
Das Rechtsmittelgericht kann im Rahmen des Beschwerdeverfahrens gemäß § 68 Abs. 3
FamFG, wenn es sich nicht um einen Fall nach Abs. 5 dieser Norm handelt, nach eigenem
Ermessen von einer Wiederholung der persönlichen Anhörung der Beteiligten absehen,
wenn

• die Beteiligten zeitnah in erster Instanz angehört wurden,

• ein Vermerk über die Anhörung, aus der sich der wesentliche Inhalt und der Verlauf der
Anhörung ergeben, gefertigt und zur Akte genommen wurde,

• das Beschwerdegericht von der Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts in den we-
sentlichen Punkten nicht abweichen will,

• keine erheblichen neuen Tatsachen oder neue rechtliche Gesichtspunkte zu berücksich-
tigen sind und

• in einer Gesamtschau von einer erneuten Anhörung der Beteiligten und einem persönli-
chen Eindruck des Beschwerdegerichts von den Beteiligten keine neuen, entschei-
dungserheblichen Erkenntnisse zu erwarten sind.30

Eines vorherigen rechtlichen Hinweises des Beschwerdegerichts zu seiner Absicht, ohne
nochmalige persönliche Anhörung zu entscheiden, bedarf es, anders als in den Familien-
streitsachen (vgl. § 117 Abs. 3 FamFG), eigentlich nicht; in der Praxis wird ein solcher Hin-
weis jedoch regelmäßig erteilt. Die Gründe für das Absehen von der Wiederholung einer An-
hörung der Beteiligten müssen in jedem Fall in der Begründung der Beschwerdeentschei-
dung nachvollziehbar dargelegt sein.31

Eine schriftliche Anhörung bzw. die Gelegenheit zur schriftlichen Äußerung zum Beschwer-
devorbringen, ggf. über die Bevollmächtigten der Eltern, haben in jedem Fall zu erfolgen.32

Zu beachten ist allerdings die zum 1.7.2021 geschaffene Neuregelung in § 68 Abs. 5
FamFG, nach der die Vorschrift des § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG keine Anwendung findet,
wenn die Beschwerde ein Hauptsacheverfahren betrifft, in dem ein teilweiser oder vollstän-
diger Entzug der Personensorge, ein Umgangsausschluss oder eine Verbleibensanordnung
in Betracht kommen (§ 68 Abs. 5 Nr. 1 bis 3 FamFG).33 § 68 Abs. 5 Nr. 1 FamFG steht dem
Absehen von einer Wiederholung der Verfahrenshandlungen in zweiter Instanz aber dann
nicht entgegen, wenn das Beschwerdegericht nicht in der Sache entscheidet.34

Näher hierzu Kischkel, § 68 FamFG Rn. 15.

29 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 21.2.2023 – 18 WF 166/22 = FamRZ 2024, 476
30 Bt-Drs. 16/6308, 207 f.; Sternal/Schäder, § 160 FamFG Rn. 15f.
31 Prütting/Helms/Abramenko, § 68 FamFG Rn. 30
32 MüKo-FamFG/Schumann, § 160 Rn. 10a; Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 20
33 Zur Kritik an dieser Neuregelung siehe u.a. die Gemeinsame Stellungnahme der Mitglieder der Familien-

senate des OLG Stuttgart, FamRZ 2023, 1352;
34 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 27.7.2023 – 18 UF 244/22 = FamRZ 2023, 1809 (fehlende internationale

Zuständigkeit)
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II. Persönliche Anhörung in Verfahren, die die Person des Kindes
betreffen (Abs. 1 Satz 1)

Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, sind alle in § 151 FamFG aufgeführten Kind-
schaftssachen, die nicht ausschließlich die Vermögenssorge für das Kind betreffen (§ 1626
BGB), also nicht nur die Verfahren, welche die Personensorge betreffen35 und somit grund-
sätzlich auch Verfahren betreffend die Bestellung eines Ergänzungspflegers nach § 52
Abs. 2 Satz 2 StPO.36 In diesen Verfahren soll das Gericht die Eltern persönlich anhören
(Soll-Vorschrift), wobei sich die Bezeichnung „soll“ nur auf die Notwendigkeit der persönli-
chen Anhörung bezieht und nicht auf die Notwendigkeit der Elternanhörung an sich, die –
wie aus einem Umkehrschluss zu § 160 Abs. 2 FamFG zu ersehen ist – mit den Ausnahme-
tatbeständen der Abs. 3 und 4 immer stattzufinden hat.

Die Pflicht zur persönlichen Anhörung der Eltern besteht unabhängig davon, ob dem El-
ternteil die elterliche Sorge zusteht oder nicht.37 Ist jedoch das Elternrecht durch das Ver-
fahren und den Verfahrensgegenstand in keiner Weise berührt, so kann ausnahmsweise
die Pflicht zur persönlichen Anhörung entfallen, so z.B. dann, wenn die elterliche Sorge ent-
zogen worden ist, es um Umgangskontakte der Großeltern mit dem in einer Pflegefamilie
lebenden Kind geht und der im Raum stehende Umgang den Umgang des betreffenden El-
ternteils nicht tangiert.38 Gleiches gilt z.B. für die persönliche Anhörung des nicht sorgebe-
rechtigten Vaters in einem Verfahren betreffend das Umgangsrecht der Großeltern mütterli-
cherseits, wenn das Kind bei der Mutter lebt.39 In so gelagerten Fällen kann eine schriftliche
Anhörung ausreichen, wenn diese in hinreichend aussagekräftiger Form zur Akte gelangt
ist.

In einem Verfahren betreffend die Genehmigung zur Antragstellung nach § 2 Abs. 1 Na-
mÄndG kann eine persönliche Anhörung der Eltern mit Blick auf § 2 Abs. 2 NamÄndG unter-
bleiben, denn dieser geht den §§ 159, 160 FamFG vor.40 Es besteht nur eine beschränkte
Anhörungspflicht in dem familiengerichtlichen Zwischenverfahren. Die eigentlichen Ermitt-
lungen nimmt die Verwaltungsbehörde vor (§ 3 Abs. 2 NamÄndG).

Näher zum Verhältnis des Umgangsrechts der Eltern zu dem Umgangsrecht der Großel-
tern siehe Gottschalk, § 1685 BGB Rn. 2.

III. Zwingende persönliche Anhörung in Verfahren wegen
Kindeswohlgefährdung (Abs. 1 Satz 2)

In Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung sind die Eltern zwingend persönlich anzuhören.
Dementsprechend ordnet das Gericht auch zwingend das persönliche Erscheinen der El-
tern zu dem regelmäßig anzuberaumenden Gerichtstermin an (§ 157 Abs. 2 Satz 1
FamFG). Damit soll auch der in § 157 Abs. 1 FamFG genannte Zweck verfolgt werden, mit
den Eltern zu erörtern, wie die Gefahr für das Kindeswohl, ggf. durch Inanspruchnahme öf-
fentlicher Hilfen abgewendet werden kann. Der nicht sorgeberechtigte Elternteil ist schon
allein mit Blick auf die Vorschrift des § 1680 Abs. 3 BGB persönlich anzuhören und ist auch
als Beteiligter gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG anzusehen.41

35 Sternal/Schäder, § 160 FamFG Rn. 5; Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 6
36 OLG Hamburg FamRZ 2013, 1683 = ZKJ 2014, 70; a.A. Splitt, FamRZ 2019, 507, 510
37 Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 6; OLG Brandenburg, Beschl. v. 9.5.2023 – 13 WF 6/23, juris
38 Str.; OLG Hamm FamRZ 2011, 1889; OLG Schleswig FamRZ 2012, 725
39 OLG Celle FamRZ 2011, 1805 = ZKJ 2011, 431
40 OLG Frankfurt, Beschl. v. 4.8.2017 – 1 WF 82/17, n.v.; OLG Bremen StAZ 2014, 143, juris, Rn. 7; OLG

Hamm FamRZ 2013, 985, juris, Rn. 28; vgl. auch OLG Brandenburg Beschl. v. 9.5.2023 – 13 WF 6/23,
juris Rn. 25

41 Prütting/Helms/Hammer, § 160 Rn. 8
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IV. Anhörungspflicht in sonstigen Kindschaftssachen (Abs. 2)
Mit den in Abs. 2 genannten sonstigen Kindschaftssachen sind die Kindschaftssachen ge-
meint, die ausschließlich das Vermögen des Kindes betreffen. In diesen Verfahren hat die
Anhörung der Eltern zwar zu erfolgen, sie kann aber auch schriftlich, telefonisch, per E-Mail
oder durch einen Bevollmächtigten erfolgen. Nur in diesen Verfahren sieht das Gesetz auch
keine zwingende Anhörung des nicht sorgeberechtigten Elternteils vor, wenn die gebotene
Sachaufklärung dieses nicht erfordert (§ 160 Abs. 2 Satz 2 FamFG). Besteht allerdings ein
guter Kontakt des auch nicht sorgeberechtigten Elternteils zu dem Kind, so empfiehlt sich
auch in diesen Fällen eine Anhörung, um die Entscheidung des Familiengerichts auf eine
gute und ausgewogene Grundlage zu stellen.42

Übersicht: Elternanhörung

Verfahrensgegenstand Art der Elternanhörung

Kindeswohlgefährdung „Muss“-Anhörung und
„Muss“-persönliche Anhörung

Person des Kindes betroffen „Muss“-Anhörung und
„Soll“-persönliche Anhörung

nur Vermögen des Kindes betroffen „Muss“-Anhörung, Ausnahme:
– nicht sorgeberechtigter Elternteil,
– keine persönliche Anhörung

V. Absehen von der Anhörung (Abs. 3) und Nachholung (Abs. 4)
Die Möglichkeit, ausnahmsweise von einer Anhörung abzusehen, bezieht sich auf die vo-
rausgehenden Absätze 1 und 2.43 Dabei ist der Begriff „soll“ in § 160 Abs. 1 Satz 1 FamFG
nicht dahingehend auszulegen, dass das Familiengericht nach freiem Ermessen von einer
persönlichen Anhörung absehen darf. Von der (persönlichen) Anhörung der Eltern darf viel-
mehr nur aus schwerwiegenden Gründen gemäß Abs. 3 abgesehen werden,.44 denn die An-
hörung dient nicht nur der Gewährung rechtlichen Gehörs, sondern auch der von Amts we-
gen gebotenen Sachverhaltsaufklärung (§ 26 FamFG)45 mit dem Ziel, eine Grundlage für
eine am Kindeswohl orientierte Entscheidung zu schaffen.46 Schwerwiegende Gründe sind
solche, die in der Person der Eltern liegen, so z.B. Unerreichbarkeit, unbekannter Aufent-
halt,47 dauernder Aufenthalt im weit entfernten Ausland, Krankheit oder Gebrechlichkeit
(vgl. auch die in § 34 Abs. 2 FamFG genannten Gründe).48 In diesen Fällen ist dann aber zu-
mindest die Anhörung durch den ersuchten Richter zu erwägen (siehe Rn. 9). Auch eine Ver-
weigerung der Anhörung durch den Elternteil wegen einer befürchteten psychischen Belas-
tung oder wegen eines zu erwartenden unverhältnismäßigen Aufwandes kann einen
schwerwiegenden Grund darstellen. Schließlich kann ein schwerwiegender Grund auch da-
rin bestehen, dass die Anhörung eines Elternteils (mittelbar) zu erheblichen Nachteilen für

42 Sternal/Schäder, § 160 FamFG Rn. 8
43 Sternal/Schäder, § 160 FamFG Rn. 8; OLG Bamberg, Beschl. v. 29.12.2021 – 7 UF 175/21 = ZKJ 2022,

104 m. Anm. Köhler
44 BVerfG Beschl. v. 28.12.2023 – 1 BvR 2033/23 = FamRZ 2024, 1132 = NZFam 2024, 506 m. Anm.

Langer, 1132; OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 4.6.2021 – 6 UF 69/21, juris; OLG Frankfurt FamRZ
2018, 1093; FamRZ 2015, 1521; Dutta/Jacoby/Schwab/Lack, FamFG, § 160 Rn. 23

45 OLG Bremen FamRZ 2015, 1219; OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 4.6.2021 – 6 UF 69/21, juris
46 OLG Celle ließ in einem einfachen Fall schriftliche Anhörung ausnahmsweise genügen, Beschl. v.

12.8.2011 – 10 UF 118/11 = ZKJ 2011, 431
47 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 10.7.2024 – 18 UF 69/24, juris
48 Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 18; Dürbeck, FamRZ 2018, 553 ff.
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das Kind führen oder beabsichtigte Maßnahmen erschweren oder unmöglich machen wür-
de49 Spricht ein schwerwiegender Grund gegen eine persönliche Anhörung eines Elternteils
in den Fällen des Abs. 1, so ist jedenfalls die Möglichkeit einer nicht persönlichen Anhörung,
d.h. schriftlich, telefonisch, per E-Mail oder durch einen Bevollmächtigten des Elternteils zu
prüfen, ggf. unter Hinzuziehung eines Dolmetschers.50

Ist die Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug unterblieben, ist sie unverzüglich nachzu-
holen.

Im Falle der Notwendigkeit einer eiligen Entscheidung ist ggf. der Erlass einer einstweiligen
Anordnung zu prüfen, wenn das rechtliche Gehör vor einer Hauptsacheentscheidung nicht
rechtzeitig gewährt werden kann. Gefahr im Verzug liegt somit regelmäßig nur in einstweili-
gen Anordnungsverfahren vor. Eine aufgrund der Eilbedürftigkeit erlassene einstweilige An-
ordnung ist möglicherweise aufgrund der nachgeholten Anhörung gemäß § 54 Abs. 1
Satz 3 FamFG abzuändern.

Näher zur einstweiligen Anordnung Kischkel, Kommentierung von §§ 49 ff. FamFG.

In Ausnahmefällen, insbesondere dann, wenn die Entscheidung sich nicht auf das Ergebnis
der Anhörung stützt, kann das rechtliche Gehör auch nachgeholt werden. Handelt es sich
um eine Hauptsacheentscheidung, ist ggf. auf eine Gehörsrüge i.S.v. § 44 FamFG hin neu
zu verhandeln und/oder anders zu entscheiden.

Im Falle der Anhängigkeit eines Beschwerdeverfahrens wird die Anhörung in der Regel
durch das Beschwerdegericht nachgeholt, wenn nicht ein Fall der Zurückverweisung vor-
liegt (siehe Rn. 32).51 Handelt es sich um eine ohne Anhörung ergangene Entscheidung des
Beschwerdegerichts, so ist eine nachträgliche Stellungnahme unter Umständen als Ge-
hörsrüge auszulegen und darüber entsprechend zu befinden.

Von einer Anhörung kann nicht deshalb abgesehen werden, weil eine solche in einem ande-
ren Verfahren mit anderem Verfahrensgegenstand bereits erfolgt ist. Eine Ausnahme sieht
§ 51 Abs. 3 Satz 2 FamFG vor, nach dem eine erneute Anhörung im Hauptsacheverfahren
entbehrlich ist, wenn die Anhörung in einem EA-Verfahren mit dem gleichen Verfahrensge-
genstand durchgeführt wurde und von einer erneuten Anhörung keine neuen Erkenntnisse
zu erwarten sind.

Sieht das Gericht von einer grundsätzlich durchzuführenden persönlichen Anhörung der El-
tern oder eines Elternteils ab, so hat es die Gründe hierfür im Beschluss darzulegen.52

VI. Verstoß gegen die Anhörungspflicht
Ein Verstoß gegen die Pflicht zur (persönlichen) Anhörung stellt einen Verfahrensfehler dar.
Unter den Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 Satz 2, 3 FamFG darf das Beschwerdegericht
die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und des Verfahrens an die
erste Instanz zurückverweisen.53 Wurde ein notwendig am Verfahren zu Beteiligender in
erster Instanz nicht beteiligt und demgemäß auch nicht angehört, so ist diesem gegenüber
nach verbreiteter Ansicht54 noch keine Entscheidung in der Sache ergangen i.S.v. § 69
Abs. 1 Satz 2 FamFG, sodass der Beschluss und das Verfahren auch ohne Antrag aufgeho-
ben und an die erste Instanz zurückverwiesen werden können.

49 Keidel/Engelhardt, Vorauflage, § 160 FamFG Rn. 8
50 Dürbeck, FamRZ 2018, 553 ff.
51 Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 22
52 OLG Frankfurt FamRZ 2018, 1093; Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 17
53 OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 7.3.2023 – 3 WF 143/22, juris
54 OLG Bamberg v. 7.8.2023 – 7 WF 153/23 = FamRZ 2024, 61; OLG Frankfurt am Main, Beschl. v.

8.6.2021 – 6 UF 79/21 = FamRZ 2021, 1817; OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 17.3.2021 – 6 UF 22/
21 = NJOZ 2022, 805
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Mit Blick auf den Beschleunigungsgrundsatz des § 155 Abs. 1 FamFG sollte eine unterblie-
bene Anhörung in der Regel durch das Beschwerdegericht nachgeholt werden, es sei denn,
es treten noch weitere schwerwiegende Verfahrensfehler hinzu.55

Näher hierzu siehe Kischkel, § 68 FamFG Rn. 8.

VII. Kosten und Gebühren
Durch eine Anhörung der Beteiligten in Kindschaftssachen entsteht neben der Terminsge-
bühr für die Verfahrensbevollmächtigten keine gesonderte Gebühr. Sieht das Gericht von
einer Anhörung der Beteiligten ab, so war strittig, ob eine (fiktive) Terminsgebühr ent-
steht(näher hierzu Kischkel, § 80 FamFG Rn. 33). Diese Problematik wird nun geregelt in
Anm. I Nr. 1 zu Nr. 3104 VV RVG.56

Anhang: Verhandlungsführung
Zunächst ist es wichtig, einen guten Rapport herzustellen mit den Personen, die angehört
werden sollen oder mit denen verhandelt werden soll, denn der Rapport gilt als wichtigste
Rahmenbedingung für jede Kommunikation. Rapport kommt von dem französischen Wort
rapporter – sich beziehen auf. Es geht darum, zu Beginn einer Verhandlung durch einige
einleitende Worte der Begrüßung und Vorstellung eine Beziehung herzustellen, die mög-
lichst von Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Dabei hat es sich auch bewährt, zu Be-
ginn einer Verhandlung oder eines Anhörungstermins den ungefähren Ablauf darzustellen,
insbesondere die Reihenfolge der vorzunehmenden Anhörungen und abzugebenden Stel-
lungnahmen, damit sich die Beteiligten darauf einstellen können. Das sorgt für Klarheit und
Sicherheit und ermöglicht einen späteren Rückbezug, um Ordnung zu bewahren oder wie-
derherzustellen.

Zur Verhandlungsführung siehe auch Wegener, § 156 FamFG Rn. 14 ff.

Von besonderer Bedeutung für die Verhandlungsführung ist die Technik des Paraphrasie-
rens, d.h. des Wiedergebens des Gehörten mit eigenen Worten, gefolgt vom Einholen der
Zustimmung, dass man richtig verstanden hat. Ganz wesentlich für die Verhandlungsfüh-
rung und die Anhörung der Beteiligten ist es auch, in der jeweiligen Situation die richtige Art
von Frage zu stellen.

Übersicht: Verhandlungsführung

1. Paraphrasieren

Paraphrasieren verläuft in drei Phasen:

(1) Aktives Zuhören

(2) Reformulieren in eigenen Worten, ggf. mit einem Reframing

(3) Vergewissern, ob man richtig verstanden hat

(1) Aktives Zuhören

Paraphrasieren beginnt mit dem aktiven Zuhören.57 Zuhören ist eine aktive Arbeits-
haltung und bedeutet ein aktives Präsentsein im Raum und Herstellen einer dichten
Beziehung zu dem Beteiligten. Der Richter sollte dem Beteiligten genügend Zeit und
Raum geben, sich zu äußern, er sollte gelassen sein und sich auf sein Gegenüber

55 Prütting/Helms/Hammer, § 160 FamFG Rn. 23
56 Vgl. Schneider, Kostenrechtsänderungsgesetz 2025, NZFam 2024, 773
57 HB Mediation/Schweizer, Rn. 16
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einstellen. Die innere Haltung ist davon geprägt, dass der Richter bereit ist, das, was
er hört, als die Erfahrung dieses Beteiligten zu akzeptieren und dabei seine eigenen
Erfahrungen und Werte zurückzustellen. Er sollte das Gehörte möglichst nicht be-
reits – wie er es als Jurist gelernt hat – innerlich strukturieren und selektieren, was
für die Fallbearbeitung von Bedeutung ist und was nicht, und sollte sich nach Mög-
lichkeit auch empathisch, d.h. einfühlend verhalten58 (siehe auch Wegener, § 156
FamFG Rn. 17). Trotz Akzeptanz und Empathie sollte er echt in seiner Richterper-
sönlichkeit bleiben. Hört der Richter mit dieser Haltung zu, so wird der Beteiligte in
der Regel die Zeit intensiv nutzen, da er zumindest in diesem Konflikt vielleicht noch
nicht erfahren hat, dass ihm akzeptierend, empathisch und genau zugehört wurde,
oder damit jedenfalls vor Gericht nicht gerechnet hat. Der Richter sollte allerdings
nur so lange zuhören, wie er die Informationen aufnehmen und im zweiten Schritt
dann auch wiedergeben kann.

(2) Reformulieren in eigenen Worten, ggf. mit einem Reframing

Dies dient dazu, das Verständnis des Zuhörenden aktiv mit Worten zu zeigen (Ver-
ständnissicherung).59 Beim Zuhören konnte man das Verständnis bereits zeigen
durch Körpersprache wie z.B. Nicken. (Übrigens ist zu empfehlen, zwischendurch
auch immer mal die andere Seite anzuschauen, um zu signalisieren, dass diese im
Blick bleibt.) Durch das Reformulieren findet die Überprüfung der Kommunikation
statt: Habe ich wirklich alles richtig gehört?

Beim sog. Reframing (in einen anderen Rahmen setzen) wiederholt der Richter das
Gesagte nicht einfach nur, denn der Beteiligte bleibt dann in seinem Konzept. Soll
Verarbeitung stattfinden, kann man bei der Wiedergabe das Gesagte etwas umfor-
mulieren. Das bedeutet, dass man in eigenen Worten, wiedergibt, was man gehört
hat, und mit diesem Wiedergeben dem Beteiligten hilft, seine eigenen Bedürfnisse
zu formulieren, sich aus einengenden Situationen zu lösen, ressourcenorientiert und
anders mit dem Konflikt umzugehen oder dem Beteiligten sogar hilft, sich zu verän-
dern, damit gemeinsam eine gute Lösung gefunden werden kann. Beim Reframen
werden beleidigende und Schimpfworte nicht wiederholt, wenn nötig wird lediglich
die hinter diesen Worten zu vermutende Emotion (z.B. Ärger) benannt. Das Gesagte
wird also beim sog. Reframen vom Richter übersetzt und in einen neuen, mehr koo-
perativen und positiven Rahmen gesetzt, nämlich

Von60 Zu

• •Positionen Interessen

• •Beurteilungen Problembeschreibungen

• •Schuldzuweisungen Bedürfnissen

• •Vergangenheit Zukunft

• •individuellem Problem gemeinsamem Problem

• •Du-Botschaft Ich-Botschaft

• •Destruktiven Äußerungen Konstruktiven Aussagen

• •Vorwurf Wunsch

• •Beschimpfung Forderung

58 Zum Begriff der Empathie siehe Hohmann, FPR 2013, 457, 458
59 Bielecke, FPR 2013, 471, 473
60 Trenczek u.a./Kessen, Die Kunst des Fragens, Rn. 27
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FamFG B. Inhalt der Norm

Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das Reformulieren nicht als Zwang zur
Veränderung vom Beteiligten erlebt wird.

(3) Vergewissern

Der dritte Schritt des Paraphrasierens ist das Vergewissern, ob man den Beteiligten
richtig verstanden hat. Damit wird auch der Gefahr der Manipulation begegnet.

Beispiel für ein Paraphrasieren mit einem Reframen:

(a) Aussage einer Mutter im Umgangsverfahren: „Immer holt seine neue Freun-
din, die ich ohnehin nicht leiden kann, die Kinder ab. Das passt mir nicht.“

(b) Der Richter formuliert: „Sie ärgern sich darüber, dass die neue Freundin Ihres
Mannes oftmals die Kinder abholt. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie es lieber
hätten, wenn Ihr Mann die Kinder selbst abholt?“

(c) Mutter: „Ja, genau!“

2. Die „Kunst des Fragens“61

Fragen sind ein starkes Interventions- und Kommunikationsmittel. Oft fragt man un-
bewusst suggestiv und somit manipulierend. Um bewusst mit den unterschiedli-
chen Arten zu fragen, umzugehen, könnte man die folgenden Arten von Fragen un-
terscheiden:62

(a) Offene Fragen: W-Fragen (Was, wie, wer, wo, warum, wann, welche, womit,
woher, wozu)

• Helfen, ein differenziertes Bild zu bekommen.

• Fördern die Bereitwilligkeit des Beteiligten, sich zu öffnen und mehr zu er-
zählen.

(b) Geschlossene Fragen: können nur mit Ja und Nein beantwortet werden, be-
ginnen in der Regel mit einem Verb oder Hilfsverb

• Dienen zur unmissverständlichen Klärung von Sachfragen.

• Man kann sich damit die Zustimmung oder auch Ablehnung einholen.

(c) Zirkuläre Fragen: Hier werden Dritte oder die andere Seite einbezogen, z.B.:

• Was, glauben Sie, würden Ihre Kinder dazu sagen?

• Was hätte wohl Ihr bester Freund für eine Idee?

• Was, glauben Sie, sagt Ihre Frau dazu?

(d) Ressourcenorientierte Fragen:

• Was brauchen Sie, um noch einen Moment in Ruhe zuhören zu können?

• Was müsste geschehen, damit Sie sich auf diese Verhandlung einlassen
können?

(e) Wunderfragen, reflektive Fragen, Fragen des zweiten Futurs:

• Angenommen, die Lösung wäre schon da, wie würde sie aussehen?

• Angenommen, Sie hätten drei Wünsche frei, was würden Sie sich wün-
schen?

61 Trenczek u.a./Kessen, Die Kunst des Fragens, Rn. 7 ff.; Krabbe/Thomsen, S. 149 ff.
62 Siehe auch Krabbe, ZKM 2014, 185; siehe auch HB Mediation/Schweizer , Rn. 17 ff.
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§ 161 FamFG

• Angenommen, Sie hätten eine gute Vereinbarung getroffen, woran genau
würden Sie merken, dass sie gut ist?

(f) Konkretisierende Fragen:

• Wie genau?

• Wie im Einzelnen?

• Woran machen Sie das fest?

• Was bedeutet das für Sie genau?

(g) Strategische und suggestive Fragen: sind manipulierend; der Fragende will
ein bestimmtes Ziel erreichen:

• Meinen Sie nicht auch, dass …?

• Wenn Sie Ihren Mann so hören, spüren Sie dann auch, dass er …?

• Sie haben doch sicher auch schon darüber nachgedacht, dass …?

• Sie wollen doch wohl nicht, dass …?

• Aber den Papa hast Du doch auch lieb, oder? Und dann willst Du ihn doch
bestimmt auch ab und zu mal sehen?

• Aber Sie hätten doch bestimmt gern auch mal ein Wochenende frei, ohne
die Kinder betreuen zu müssen, oder?

3. Sonstige Interventionen im Termin

• Pausen machen, Zusammenfassen oder ins Protokoll diktieren.

• Umgang mit Störungen, Unterbrechungen: an Regeln erinnern; Akzeptanz
des Anderen, wenn auch Schwierigen zum Ausdruck bringen (ohne es
deswegen gutheißen zu müssen).63

• Immer wieder, auch wenn ein Beteiligter spricht und man ihm gut zuhört,
die anderen Beteiligten in den Blick nehmen, damit diese sich gesehen füh-
len.

• Perspektivwechsel vornehmen.

• Wenn es angemessen ist, nicht zu unterschätzen: Witz, Spaß, humorvoller
Einwurf, story-telling.

§ 161 FamFG
Mitwirkung der Pflegeperson
(1) 1Das Gericht kann in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, die Pflegeperson im
Interesse des Kindes als Beteiligte hinzuziehen, wenn das Kind seit längerer Zeit in Familien-
pflege lebt. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind auf Grund einer Entscheidung nach
§ 1682 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei dem dort genannten Ehegatten, Lebenspartner
oder Umgangsberechtigten lebt.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen sind anzuhören, wenn das Kind seit längerer Zeit in
Familienpflege lebt.

63 Bielecke, FPR 2013, 471, 472
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A. Allgemeines
I. Normzweck
Mit der Regelung soll zum einen die verfahrensrechtliche Position der Pflegepersonen
gestärkt werden. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen der Norm erfüllt, dann „sind“ die
Pflegepersonen des Kindes nicht nur zu hören, sondern das Gericht „kann“ ihnen sogar den
verfahrensrechtlichen Beteiligtenstatus zuerkennen. Damit wird nicht zuletzt dem Umstand
Rechnung getragen, dass die soziale Beziehung des Kindes zu seinen Pflegeeltern den ver-
fassungsrechtlichen Schutz von Art. 6 Abs. 1 GG genießt.1

Zum anderen ist § 161 Abs. 2 FamFG auch eine Konkretisierung des Amtsermittlungs-
grundsatzes aus § 26 FamFG. Denn um eine hinreichende Grundlage für eine am Kindes-
wohl orientierte Entscheidung zu erlangen ist es regelmäßig unumgänglich, dass das Fami-
liengericht die Personen befragt, die auf Grund ihres unmittelbaren Kontakts zu dem Kind
aktuelle und detaillierte Informationen in das Verfahren einbringen können.

II. Anwendungsbereich
Die Norm ist nur auf solche Verfahren anwendbar, „die die Person des Kindes betreffen“.
Dies sind Verfahren, welche die Lebensführung und Lebensstellung des Kindes zum Gegen-
stand haben und nicht ausschließlich vermögensrechtlicher Natur sind.2

Die Norm ist, was in der Praxis häufig übersehen wird, sowohl bei funktioneller Zuständig-
keit des Richters als auch in den Fällen anwendbar, in denen der Rechtspfleger für das ge-
richtliche Verfahren und die Entscheidung zuständig ist.

Näher zur funktionalen Zuständigkeit siehe Heilmann, Kommentierung zu §§ 3, 14
RPflG.

Soweit es sich hingegen um ein Verfahren betreffend die Unterbringung eines minderjähri-
gen Kindes handelt (§ 151 Nr. 6 und 7 FamFG), ist die gesetzliche Regelung des § 167
FamFG vorrangig.

Näher zum Verfahren bei freiheitsentziehenden Maßnahmen bzw. geschlossener Unter-
bringung Minderjähriger siehe Fink, Kommentierung zu § 167 FamFG.

Die Norm behandelt nur die verfahrensrechtliche Stellung der „Pflegeperson“ (Abs. 1
Satz 1, Abs. 2) sowie der „Bezugsperson“ (Abs. 1 Satz 2, Abs. 2). Pflegepersonen sind alle
Personen, zu denen ein tatsächliches Pflegeverhältnis familienähnlicher Art besteht. Dies
kann in einem Bereitschaftspflegeverhältnis ebenso wie in einer Dauerpflegestelle i.S.v.

1 Siehe nur BVerfG FamRZ 1989, 31 ff.
2 Siehe nur OLG Saarbrücken ZKJ 2014, 209, sowie Prütting/Helms/Hammer, § 161 FamFG Rn. 3 m.w.N.
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B. Inhalt der Norm § 161 FamFG

§ 33 SGB VIII der Fall sein.3 Auch die Adoptionspflege i.S.v. § 1744 BGB kann ein solches
Pflegeverhältnis begründen.4 Selbst in einer Inobhutnahmeeinrichtung oder in einem Heim
kann dieses begründet werden, wenngleich dieses häufig keine „längere Zeit“ bestehen
wird.

Daneben sind auch solche Pflegepersonen zu berücksichtigen, bei denen das Kind aktuell
nicht (mehr) lebt, wenn ein unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang zwischen der Heraus-
nahme des Kindes aus deren Haushalt und der Einleitung des Verfahrens besteht.5

Es kommt mit Blick auf den Normzweck nicht darauf an, ob und inwieweit das Pflegever-
hältnis im privat-rechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Sinne wirksam begründet wor-
den ist. Daher führt auch die Nichtbeachtung der Regelungen des SGB VIII, insbesondere
von §§ 44 ff. SGB VIII, nicht zur Unanwendbarkeit der Norm.6

In Abgrenzung zur Pflegeperson ist die Bezugsperson nur der Ehegatte, Lebenspartner
oder Umgangsberechtigte, bei dem das Kind auf Grund einer förmlichen und wirksamen
gerichtlichen Entscheidung i.S.v. § 1682 BGB lebt. Die praktische Relevanz dieses Teils der
Norm ist gering.

B. Inhalt der Norm
In allen Fällen, in denen ein Kind längere Zeit (hierzu Rn. 13) in einer Pflegefamilie oder bei
anderen Bezugspersonen lebt, hat das Familiengericht diese nach Abs. 2 anzuhören und
zu prüfen, ob es diese nach Abs. 1 als Beteiligte hinzuzieht.

I. Hinzuziehung als Beteiligte (Abs. 1)

1. Voraussetzungen der Hinzuziehung
Die Norm setzt nicht nur voraus, dass ihr Anwendungsbereich eröffnet ist (hierzu Rn. 3 bis
9). Hinzuziehung als Beteiligte nach § 161 Abs. 1 FamFG kommt unbeschadet dessen nur
dann in Betracht, wenn ein Fall der „Kann-Beteiligung“ i.S.v. § 7 Abs. 3 FamFG gegeben ist
und nicht ein solcher, in denen die Pflege- oder Bezugspersonen ohnehin „Muss-Beteiligte“
i.S.v. § 7 Abs. 1 bzw. § 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG sind.

Hierzu Köhler, § 7 FamFG Rn. 1 ff.

Denn unbeschadet von Anwendungsbereich und Voraussetzungen des § 161 FamFG hat
eine „Muss-Beteiligung“ der Pflege- bzw. Bezugsperson in folgenden Fällen zu erfolgen:7

• Verfahren auf Herausgabe des Kindes8 bzw. Erlass einer Verbleibensanordnung
(§§ 1632 Abs. 4, 1682 BGB),9

• Verfahren zur Übertragung von Sorgebefugnissen auf die Pflegeperson (§ 1630 Abs. 3
BGB),

• Umgangssachen nach § 1684 BGB,10

3 OLG Saarbücken NZFam 2014, 74
4 KG FamRZ 2017, 243
5 OLG Frankfurt ZKJ 2022, 23
6 OLG Hamburg ZKJ 2015, 399
7 Näher hierzu Prütting/Helms/Hammer, § 161 FamFG Rn. 2 m.w.N.
8 OLG Hamm FamRZ 2018, 286
9 OLG Hamm FF 2020, 317

10 Denn die Pflegeeltern sind in ihren eigenen Rechten betroffen, wenn ihnen eine Verpflichtung auferlegt
werden soll, wozu auch das Bereithalten des Kindes gehört

1257Heilmann
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FamFG B. Inhalt der Norm

• Umgangssachen nach § 1685 BGB,11

• Verfahren betreffend Entscheidungsbefugnisse (§§ 1688 Abs. 3, 4, 1687b Abs. 3 BGB,
§ 9 Abs. 3 LPartG) und

• Verfahren, in denen die Pflegeperson zugleich als Ergänzungspfleger bzw. Vormund ge-
mäß § 7 FamFG zu beteiligen ist.12

Die zentrale Formulierung der Norm ist der Begriff „längere Zeit“. Für die praktische Hand-
habbarkeit dieser verfahrensrechtlichen Auswirkungen von sozialen Beziehungen des Kin-
des mag als „grobe Daumenregel“ für diese verfahrensrechtliche Norm jedoch gelten, dass
eine „längere Zeit“ im Sinne der Norm mit Blick auf die vorliegend einzubeziehenden Beson-
derheiten des kindlichen Zeitempfindens am Alter des Kindes zu orientieren sind und in
der Regel jedenfalls wie folgt zu bejahen ist:

• bei einem Lebensalter bis zu drei Jahren: nach drei Monaten13

• bei einem Lebensalter von vier bis neun Jahren: nach sechs Monaten

• bei einem Lebensalter ab zehn Jahren: nach zwölf Monaten

Außerhalb der Verfahren, in denen die Pflegeperson sog. Muss-Beteiligte ist (vgl. oben
Rn. 12), hat die Beteiligung nach pflichtgemäßem Ermessen in allen Verfahren zu erfolgen,
welche „die Person des Kindes betreffen“. Eine Einbeziehung hat im Sinne einer Negativab-
grenzung damit in jenen Verfahren nicht zu erfolgen, die ausschließlich einen vermögens-
rechtlichen Hintergrund haben.14

Beispiele für den Anwendungsbereich des Abs. 1:

• Verfahren betreffend den (teilweisen) Entzug der elterlichen Sorge nach §§ 1666, 1666a
BGB,15

• Verfahren betreffend die Übertragung der elterlichen Sorge auf den anderen Elternteil
nach § 1680 BGB,

• Auswahl und Bestellung des Ergänzungspflegers bzw. Vormundes nach vorangegange-
nem (teilweisen) Entzug der elterlichen Sorge und

• Verfahren der Entlassung und Neubestellung eines Ergänzungspflegers bzw. Vor-
munds.

Sind die Voraussetzungen der Norm erfüllt, steht die Entscheidung über die Hinzuziehung
im Ermessen des Familiengerichts („kann“). Dieses ist pflichtgemäß auszuüben und wird
vom Normzweck beeinflusst. Dabei ist nicht nur dem Ansinnen des Gesetzgebers Rech-
nung zu tragen, die Rechtsstellung der Pflegepersonen auch im verfahrensrechtlichen
Sinne zu stärken. Es sind auch die Interessen des Kindes einzubeziehen.16 Eine mit der Be-
teiligtenstellung einhergehende formelle Aufwertung der Position der Pflege- und Bezugs-
personen wird bereits durch die umfassende Pflicht des Familiengerichts zur Gewährung
rechtlichen Gehörs regelmäßig dazu führen, die am Kindeswohl zu orientierende Entschei-
dung auf eine breitere Grundlage zu stellen. Unabhängig hiervon dürfte eine förmliche Be-
teiligung dann zu unterbleiben haben, wenn die betroffenen Pflegeeltern eine solche ableh-
nen.17

11 Vgl. nur OLG Schleswig ZKJ 2019, 187
12 Vgl. nur OLG Karlsruhe FamRZ 2024, 1968, 1970
13 So nun auch OLG Frankfurt, Beschl. v. 6.1.2025, 6 UF 239/24, Rn. 15, juris
14 MüKo-FamFG/Schumann, § 161 G Rn. 6
15 OLG Köln FamRZ 2016, 1693; OLG Saarbrücken ZKJ 2014, 117 ff.; OLG Bremen ZKJ 2013, 460 f.
16 BT-Drs. 16/6308, 241
17 OLG Saarbrücken FamRZ 2016, 1093
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B. Inhalt der Norm § 161 FamFG

Unbeschadet dessen werden nachhaltige einvernehmliche Lösungen in der Praxis häufig
nur dann im Interesse des Kindes erreichbar und umzusetzen sein, wenn seiner sozialen
Lebenswirklichkeit auch im Verfahrensrecht in der gebotenen Weise Rechnung getragen
wird. Nach alledem ist mit Blick auf den Normzweck eher eine großzügige Ermessensaus-
übung geboten. Gegen den Willen der betreffenden Person sollte eine förmliche Beteiligung
hingegen in der Regel nicht erfolgen.

2. Form der Hinzuziehung
Form und Verfahren der Hinzuziehung bestimmt sich nach der allgemeinen Regelung in § 7
Abs. 3 bis 5 FamFG nach folgenden Schritten:

• Benachrichtigung der betreffenden Person von der Einleitung der Kindschaftssache
und – unbeschadet der Anhörungspflicht nach Abs. 2 (!) – Hinweis auf die Möglichkeit
der Beteiligung,

• Antrag der betreffenden Personen oder Beteiligung von Amts wegen,

• Gewährung rechtlichen Gehörs für die übrigen Beteiligten,

• Ermessensausübung und schließlich

• Entscheidung über die Hinzuziehung.

Erfolgt die Hinzuziehung: Zwischenbeschluss18

(„In pp. werden … als Beteiligte hinzugezogen“)

Dieser ist mit Blick auf § 7 Abs. 5 FamFG unanfechtbar.

Jedoch kann die Hinzuziehung auch nicht förmlich dadurch in wirksamer Weise erfolgen,
dass die Pflege- bzw. Bezugsperson mit den übrigen Beteiligten zu einem gerichtlichen Ter-
min geladen wird. Erfolgt dann nicht nur eine Anhörung nach § 161 Absatz 2 FamFG, son-
dern wird ihnen auch die Anwesenheit im (weiteren)Termin, insbesondere während der
mündlichen Erörterung, der persönlichen Anhörung der Eltern, der mündlichen Stellung-
nahme des Jugendamtsvertreters oder des Verfahrensbeistandes gestattet, ist darin auch
die Hinzuziehung als Beteiligter nach Abs. 1 zu sehen. Gleiches gilt, wenn ihnen – über die
Nachricht der Verfahrenseinleitung hinaus – das Verfahren betreffende Schriftstücke zuge-
sendet werden.19

Da die Entscheidung über die Hinzuziehung selbst formlos möglich und unanfechtbar ist,
kann sie vom Familiengericht auch jederzeit – im Rahmen des pflichtgemäßen Ermes-
sens – abgeändert werden. Dann sind jedoch ggf. die Besonderheiten bei der Ablehnung
einer beantragten Hinzuziehung (ex nunc) zu beachten (siehe oben Rn. 19).

Ablehnung einer beantragten Hinzuziehung (Zwischenbeschluss):

(„In pp. wird der Antrag von … auf Hinzuziehung als Beteiligte zurückgewiesen.“).

Der Beschluss ist gemäß § 7 Abs. 5 Satz 2 FamFG mit der sofortigen Beschwerde entspre-
chend §§ 567 bis 572 ZPO anfechtbar und bedarf einer entsprechenden Rechtsbehelfsbe-
lehrung.

Näher zu den Rechtsmitteln siehe Kischkel, § 58 FamFG Rn. 9 ff.

In der Praxis sollte beachtet werden, dass alle Pflege- und Bezugspersonen des Kindes in
den Beschluss aufgenommen werden, insbesondere beide Pflegeelternteile.

18 Ein solcher ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber für die Praxis aus Gründen der Rechtsklarheit und
Transparenz für die übrigen Beteiligten zu empfehlen.

19 MüKo-FamFG/Pabst, § 7 Rn. 22
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3. Rechtsfolgen der Hinzuziehung
Es ergeben sich mit der Hinzuziehung alle Rechte eines Beteiligten (siehe hierzu Köhler,
§ 7 FamFG Rn. 2), insbesondere ist bei Vorliegen der weiteren gesetzlichen Voraussetzun-
gen Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen. Auch ist rechtliches Gehör zu allen Verfahrens-
schritten und Ermittlungsergebnissen zu gewähren, insbesondere sind die eingehenden
Stellungnahmen der Eltern, des Jugendamtes und ein etwaiges Sachverständigengutach-
ten an den Beteiligten zu übermitteln. In den Tenor der Entscheidung kann der Beteiligte,
auch durch Aufnahme von Verpflichtungen, die dann vollstreckbar sind, einbezogen wer-
den. Ein Vergleich i.S.v. § 156 Abs. 2 FamFG bedarf dann der Zustimmung der Pflege- bzw.
Bezugsperson. Die Entscheidung ist ihnen zuzustellen. Ein Beschwerderecht folgt hingegen
aus der Beteiligung allein noch nicht, hierzu bedarf es – anders als in § 162 Abs. 3 Satz 2
FamFG – der Beschwerdeberechtigung (siehe hierzu Kischkel, Kommentierung zu § 59
FamFG).

Mit einer Hinzuziehung ist der Anwendungsbereich von § 81 Abs. 1 FamFG eröffnet, so
dass eine Ermessensprüfung auch dahingehend zu erfolgen hat, ob eine Heranziehung zu
den Kosten des Verfahrens zu erfolgen hat. Eine Kostenlast der Pflegeeltern entspricht je-
doch in der Regel nach § 81 FamFG nicht billigem Ermessen. Ohnehin zeigt die Praxis, dass
es vermehrt schwierig ist, qualifizierte und engagierte Personen als Pflegeeltern zu gewin-
nen. Diese sollen auch nicht davon abgehalten werden, auf Grund eines Kostenrisikos
durch entsprechende Anregungen bzw. Anträge ihre Erkenntnisse über das physische so-
wie psychische Wohlbefinden des Kindes in das gerichtliche Verfahren einzubringen.20

II. Anhörungspflicht (Abs. 2)

1. Voraussetzungen und Form der Anhörung
Die Anhörung von Pflege- und Bezugspersonen hat unter denselben Voraussetzungen zu
erfolgen wie die Beteiligung, sie hat jedoch unabhängig hiervon zu erfolgen, d.h. auch wenn
eine förmliche Beteiligung nicht erfolgt, ist in der Sache nach Abs. 2 anzuhören. Der maß-
gebliche Unterschied ist zudem, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen nicht noch eine
Ermessensausübung des Familiengerichts zu erfolgen hat. Vielmehr ist ein Absehen von
der Anhörung – außerhalb eines Eilverfahrens (hier gilt § 160 Abs. 4 FamFG entspre-
chend) – nicht möglich.21

Die Pflicht des Gerichts zur Anhörung erstreckt sich auf alle Pflege- und Bezugspersonen
des Kindes. Soweit sich etwa nur ein Pflegeelternteil äußert, lässt dies die Pflicht zur Anhö-
rung des anderen Pflegeelternteils noch nicht entfallen.

Die Anhörungspflicht korrespondiert nicht mit einer Pflicht der Pflege- oder Bezugsperson,
sich gegenüber dem Gericht auch zu äußern. Die Pflicht zur Anwesenheit in einem Termin
kann im Anwendungsbereich von Abs. 2 nicht mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden,
denn nur wenn die Pflege- und Bezugsperson auch Beteiligter ist (über § 161 Abs. 1 FamFG
oder als Muss-Beteiligter), kann bei Nichterscheinen im Termin ein Ordnungsgeld verhängt
werden (vgl. § 33 Abs. 3 FamFG).

20 Vgl. nur OLG Karlsruhe FamRZ 2024, 1142 m.w.N.
21 BT-Drs. 16/6308, 241; siehe etwa OLG Saarbrücken ZKJ 2016, 269
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C. Rechtsfolgen der Nichtbeachtung § 161 FamFG

Form und „Setting“ der Anhörung liegt, anders als das „ob“ der Anhörung, im pflichtgemä-
ßen Ermessen des Gerichts. Es kann also entscheiden, ob diese

• schriftlich erfolgt, also im Wege eines Anschreibens und Setzung einer Stellungnahme-
frist,

• ausnahmsweise (persönlich) telefonisch oder in einem gesonderten Termin allein er-
folgt, wobei mit Blick auf § 28 Abs. 4 FamFG und zur Gewährung rechtlichen Gehörs der
(übrigen) Beteiligten ein schriftlicher Vermerk zu fertigen ist oder

• persönlich im Rahmen des mit den anderen Beteiligten anberaumten Termins erfolgt.

Der Inhalt der Anhörung hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Regelmäßig kann
es aber geboten sein, die Pflege- bzw. Bezugsperson zu

• dem Erstkontakt mit dem Kind und dessen damaliger Situation bzw. Verhalten,

• dem aktuellen Tagesablauf bzw. der aktuellen Situation des Kindes,

• der Beziehung des Kindes zu ihnen,

• den weiteren Perspektiven des Kindes aus ihrer Sicht,

• ihren Erfahrungen mit den leiblichen Eltern sowie

• dem Verhalten des Kindes nach einem etwaigen Umgangskontakt mit den leiblichen El-
tern

zu befragen.

2. Rechtsfolgen der Anhörung
Die Anhörung selbst vermittelt noch nicht die Beteiligtenstellung (§ 7 Abs. 6 FamFG; siehe
aber Rn. 19). Die verfahrensrechtliche Rechtsposition des Anzuhörenden ist wesentlich
schwächer als diejenige eines Beteiligten. Insbesondere ist dem Anzuhörenden kein
rechtliches Gehör zu gewähren, er erhält keine Verfahrensschriftstücke, muss nicht über
den Ausgang des Verfahrens unterrichtet zu werden und kann auch sonst nicht auf das Ver-
fahren Einfluss zu nehmen. Auch Verfahrenskostenhilfe ist nur einem Beteiligten zu gewäh-
ren.

C. Rechtsfolgen der Nichtbeachtung
Eine verfahrensabschließende Entscheidung, die unter Nichtbeachtung der gesetzlichen
Regelung des § 161 FamFG ergeht, ist verfahrensfehlerhaft. Dies ist in der Praxis noch viel
zu häufig der Fall, da die gesetzliche Regelung nicht selten übersehen wird. Das Beschwer-
degericht wird im Falle eines Rechtsmittels zu prüfen haben, ob es – im Anwendungsbe-
reich des § 155 FamFG in der Regel – die unterbliebenen Verfahrenshandlungen nachholt
oder ob es, soweit dies beantragt wird, die Entscheidung des Amtsgerichts nebst dem zu
Grunde liegenden Verfahren aufhebt und die Sache zur weiteren Verhandlung und Entschei-
dung an das Amtsgerichts zurückverweist.22

Näher zur Aufhebung und Zurückverweisung siehe Kischkel, Kommentierung zu § 69
FamFG.

22 Vgl. OLG Saarbrücken ZKJ 2014, 209 f.
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FamFG A. Allgemeines

§ 162 FamFG
Mitwirkung des Jugendamts
(1) 1Das Gericht hat in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, das Jugendamt anzu-
hören. 2Unterbleibt die Anhörung wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuholen.

(2) 1In Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist das Jugend-
amt zu beteiligen. 2Im Übrigen ist das Jugendamt auf seinen Antrag am Verfahren zu beteili-
gen.

(3) 1In Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, ist das Jugendamt von Terminen zu
benachrichtigen und ihm sind alle Entscheidungen des Gerichts bekannt zu machen. 2Gegen
den Beschluss steht dem Jugendamt die Beschwerde zu.

Übersicht Rn.Rn.

A. Allgemeines ................................................. 1
B. Inhalt der Norm ........................................... 3

I. Anhörung des Jugendamts (Abs. 1) ....... 3
1. Die „Person“ des Kindes betreffend .. 3
2. „Verfahren“ ....................................... 4
3. Ausnahmen ...................................... 5
4. Zuständiges Jugendamt .................. 6

a) Örtliche Zuständigkeit ................. 7
b) Sachliche Zuständigkeit .............. 9
c) Konkret zuständiger Mitarbei-

ter ............................................... 10
5. Folgen unterbliebener Anhörung ...... 11
6. Zeitpunkt .......................................... 12

A. Allgemeines
§ 162 FamFG regelt die Anhörung und Form der Mitwirkung des Jugendamts in Kind-
schaftssachen, die die Person des Kindes betreffen. Nachdem die in der ursprünglichen
Fassung der Vorschrift vorgesehene Möglichkeit einer in das freie Ermessen des Jugend-
amts gestellten formellen Beteiligungsmöglichkeit1 in der Praxis keine Rolle spielte, hat der
Gesetzgeber reagiert und zum 1.1.20132 in Abs. 2 eine Mussbeteiligung des Jugendamts
in Verfahren der Kindeswohlgefährdung nach §§ 1666, 1666a BGB geschaffen. Die von
§ 162 FamFG erfassten Anhörungstatbestände finden sich im materiellen Recht des BGB
und Spezialgesetzen wie das RKEG oder NamÄG. In Bezug auf Kindschaftssachen wird
§ 162 FamFG ergänzt durch weitere die Mitwirkung des Jugendamts vorsehende Vorschrif-
ten der § 194 FamFG (Adoptionssachen) und § 176 FamFG (Abstammungssachen). So-
weit Kinder betroffen sind bei Entscheidungen über die Zuweisung einer Wohnung nach
§§ 2 GewSchG oder §§ 1361b, 1568a BGB sehen §§ 204 Abs. 2, 205, 212, 213 FamFG die
Anhörung und fakultative Beteiligung des Jugendamts vor.

Aus Sicht des Jugendamts ist seine Aufgabe zur Mitwirkung im familiengerichtlichen Ver-
fahren in § 2 Abs. 3 Nr. 6 i. V. m. § 50 SGB VIII geregelt. Der aus § 162 Abs. 1 FamFG fol-
genden Pflicht des Familiengerichts zur Anhörung des Jugendamts steht eine Pflicht des

1 Vgl. dazu noch Heilmann, FamRZ 2010, 1391; Oberloskamp, ZKJ 2016, 336
2 BGBl. I 2012, S. 2418
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9. Inhalt der Äußerung des Jugend-

amts ................................................. 16
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11. Rechtsschutz gegen die fachliche

Äußerung des Jugendamts? ............ 18
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3. Kann-Beteiligung (Abs. 3 Satz 2) ....... 23

III. Terminsnachricht und Bekanntmachung
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In diesem Kommentar fi nden Sie Erläuterungen zum gesamten materiellen 
Kindschaftsrecht und der dazugehörigen Verfahrensvorschriften in einem 
Band. Damit richtet sich dieses Werk an alle Beteiligten eines kindschafts-
rechtlichen Verfahrens.

Die juristisch fundierte und ebenso verständliche Kommentierung erfolgt 
auf Grundlage und Auswertung der aktuellen einschlägigen Rechtsprechung 
und Literatur. Die Schnittstellen zu Nebengesetzen und Vorschriften des 
Kinder- und Jugendhilferechts werden ebenso berücksichtigt, wie die Rege-
lungen bei Verfahren mit Auslandbezug. Besonders komplexe Konstellationen 
erschließen Sie sich durch erklärende Übersichten, Schaubilder und Checkli-
sten. 

Die 3. Aufl age enthält eine vollständige Aktualisierung hinsichtlich der seit der 
vorherigen Aufl age ergangenen Gesetzesreformen. Insbesondere die Neue-
rungen im Bereich des SGB VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
(KJSG) und im familiengerichtlichen Verfahren durch das Gesetz zur Bekämp-
fung sexueller Gewalt gegen Kinder werden berücksichtigt, ebenso wie die 
Reform des Vormundschaftsrechts sowie das KostBRÄG 2025. 
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